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Äie Auftvertung öer HeMebsspar- unö -penswnskassen.
Von Dr. Fritz Pfirrmann.

Das Gesetz über die Aufwertung von Hypotheken und anderen

Ansprüchen (Aufwertungsgesetz) vom IS. Juli 192S räumt den Gut»

haben bei Fabrik» oder Werksparkassen und den Ansprüchen an Be»

triebsvensionskassen besondere Rechte ein. Während die Aus»

Wertung von Bermögensanlagen nach Z SZ Abs. 1 des genannten

Gesetzes höchstens 2S vom Hundert des Goldmarkbetrages erreichen

darf, wird in s S3 Abs. 2 Ziffer S für die genannten Guthaben und

Ansprüche diese Sperrbestimmung ausdrücklich beseitigt, indem der»

«rtige Guthaben nicht als Vermögensanlagen angesehen
werden. Nur „soweit die Mittel der Kasse aus freiwilligen Zu»

Wendungen des Arbeitgebers herrühren" oder „sofern das Ver»

mögen der Kasse gesondert vom Betriebsvermögen des Arbeit»

gebers zu verwalten und anzulegen war und verwaltet und angelegt
worden ist", gelten Guthaben und Ansprüche auch bei solchen Kassen
als Vermögensanlagen. Dies bedeutet, daß die Aufwertungsstellen

nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung aller Umstände in die

Lage versetzt sein sollen, über die Aufwertung derartiger Guthaben

gu entscheiden.
Der Grundgedanke war hierbei, daß die Arbeitnehmer durch

die Einlage ihrer Spargelder beim Betriebsunternehmer oder durch
die vielfach ja direkt erzwungene Versicherung in einer Betriebs»

pensionskasse ihre Gelder dem Unternehmer zur Verfügung gestellt
haben, die sie gewinnbringend im Betriebe arbeiten ließen oder zur

Erweiterung der Betriebsanlagen benutzten, deren Wert vielfach nicht
nur erhalten geblieben, sondern gestiegen ist.

Angesichts der Schwierigkeiten, die Begriffe „Fabrik» und

Werksparkassen" oder „Betriebspensionskassen im Gesetz genauer

zu umschreiben, sowie die in der Praxis möglichen Fälle von frei»

willigen Zuwendungen, ebenso die Merkmale gesonderter Berwal»

tung und Anlegung erschöpfend anzugeben, bestimmt 8 64 des Auf»
Wertungsgesetzes, daß die Reichsregierung ermächtigt wird, nähere
Bestimmungen hierüber zu erlassen', ferner solche über den Aus»

uleich der Guthaben durch geleistete Zahlungen, Zeit und Ort der

Auszahlung der Guthaben, schließlich über die Zusammensetzung
und das Verfahren der Aufwertungsstellen.

Die Reichsregierung hat sich reichlich Zeit gelassen, ehe sie an

die Vorlage dieser Durchführungsbestimmungen heranging, um so
mehr muß das Ergebnis, das den Interessenten und den Organi»
sationen im Entwurf vorgelegt wurde und am 26. Mai Gegenstand
einer Besprechung im Reichswirtschastsministerium war, ent»

täuschen. Nach dem Entwurf sollen überhaupt nur solche Fabrik»
Und Werksparkassen und Betriebspensionskassen unter die erwähnte
Ausnahmebestimmung des Z 63 Abs. 2 Ziffer 6 fallen, die be»

sondere von dem Unternehmer getroffene Einrichtungen sind, für
die eine allgemeine Regelung (Geschüftsplcm) besteht und aus denen

der Unternehmer als solcher verpflichtet ist. Mit dieser Be»

schränkung würden sämtliche Werkspar» und 'Pensionseinrichtungen,
die in irgendeiner rechtlich selbständigen Form bestehen, etwa als

eingetragener Verei», als Gesellschaft des bürgerlichen oder Handels»

rechts oder in sonstiger juristischer Form von der Regelung übe»

Haupt ausgenommen sein. Für sie würden lediglich die allgemeinen
Äufwertungsbestimmungen übrig bleiben, im wesentlichen also die

Liquidation und die Austeilung des Kassenvermögens.
Eine solche Regelung würde nicht nur dem Sinn, sondern auch

dem Wortlaut der genannten Bestimmungen des § 63 widersprechen,
der ausdrücklich von einem „Vermögen der Kasse" spricht. Be»

mögen kann aber, wie auch von juristischer Seite in der erwähnten
Besprechung zugegeben werden mußte, nur eine juristische oder

natürliche Person oder eine Personengesamtheit besitzen, während
man einen Vermögensteil des Betriebsunternehmers, der etwa eine

Kassenabteilung eingerichtet hat, niemals als „Vermögen" dieser Ab<<

teilung bezeichnen könnte. Andererseits ist aber der Betriebsunter»!

nehmer als solcher eben nur aus seinem eigenen Vermögen,
niemals aber ans dem eines juristisch selbständigen Vermögen«
trägers verpflichtet.

Entgegen dieser rein formal-juristischen Konstruktion des Ent»!

wurfs haben die Vertreter des AfA-Bundes das eigentliche wirti

schaftliche Merkmal, nach dem der Begriff abzugrenzen ist, in

den Vordergrund gerückt und vorgeschlagen, das Vorhandensein
einer Betriebsspar» oder -pensionskasse überall da anzunehmen, wo

deren Mittel dem Zwecke des Betriebsunter nehmen«
dienstbar gemacht worden sind. Soweit die Mittel der Kasse
dem Zwecke des Betriebsunternehmens dienstbar gemacht worden

sind, soll danach freie Aufwertung über die 2S Proz. hinaus zu»

gelassen werden.

Ebenso einseitig zugunsten der Unternehmer war die Begriffs»
bestimmung der „freiwilligen Zuwendungen" im Entwurf gezogen

worden. Danach sollten freiwillige Zuwendungen Leistungen des

Arbeitgebers zugunsten des Arbeitnehmers „ohne Gegenleistung
und ohne Verkürzung der sonstigen Leistungen sowie solche auf
Grund freiwillig eingegangener Verpflichtungen" sein. Auch dieser

Vorschlag ist nur aus der Denkweise des Formaljuristen heraus ver»

ständlich. Der sozial Denkende weiß, daß auch die Beitragsanteile
der Unternehmer sowie sonstige Zuwendungen, insbesondere an die

Betriebspensionskassen, in der Mehrzahl der Fälle nichts weiter als

eine Form der Lohnzahlung darstellen, nur daß sie sich vom Stand»

punkte der Lohn- und Gehaltsersparnis oder der Fesselung an den

Betrieb gewöhnlich als außerordentlich rentabel erwiesen haben. Wir

haben demgegenüber gefordert, daß die Begriffsbestimmung der frei»

willigen Leistung derart erfolge, daß sie Klarheit darüber schafft,
was nicht als freiwillige Leistung anzusehen ist und hier ins»

besondere die Leistungen nennt, die der Arbeitgeber auf Grund

einer allgemeinen Regelung (Geschäftsplan) oder auf
Grund vertraglicher oder satzungsgemäßer Rege«

lungen oder Vereinbarungen tatsächlich oder buchmäßig

geleistet hat.
Die Ermächtigung des S 64, über den Begriff der gesonderten

Verwaltung und Anlegung des Kassenvermögens zu bestimmen, Ist

>»t>W,
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im Entwurf sehr mangelhaft ausgenutzt worden. Ueber die geson¬
derte Verwaltung sagt er gar nichts, obwohl doch gerade bei der

Verwaltung sehr häufig der Wille des Betriebsunternehmers völlig
ausschlaggebend Ist, und auch die gesonderte Anlegung soll nach dem

Entwurf nur dann vorhanden sein, „wenn die Mittel der Kasse
dem Unternehmen des Arbeitgebers nicht in erheblichem Umsange
Und nur auf verhältnismäßig kurze Zeit als Betriebsmittel zuge¬
flossen sind".

Auch diese Bestimmung ist völlig ungenügend. Es muh ver¬

langt werden, daß von einer gesonderten Anlegung nur gesprochen
werden kann, soweit die Mittel der Kasse nicht dem Zwecke des Be-

triebsunternehmers !,s.enstbar gemacht worden sind.
Am ungeheuerlichsten aber erscheint die Bestimmung des Ent¬

wurfs über den Ausgleich der Guthaben durch ge¬
leistete Zahlungen. Mit einem Federstrich soll hier be¬

stimmt merden, dah Auszahlungen auf den Nennbetrag des Gut¬

habens angerechnet werden, so daß die in gutem Goldwerte des

Friedens angesammelten Rücklagen und Beiträge der Arbeitneh¬
mer, die sich im Betl iebe in Sachwerte verwandelt haben, mit dem

Papiermarkbetrage späterer Abhebungen als abgegolten angesehen
werden sollenl So macht das Reichswirtschaftsministerium, der
Bater dieses genialen Gedankens, aus der sozialen Absicht des Gesetz¬
gebers ein Unrecht, das noch weit über das anderen Gläubigern zu¬
gefügte hinausgeht. Wir haben dementgegen verlangt, daß alle

Ein- und Auszahlungen zum Goldmarkbeirage anzurechnen sind,
da nur so eine wirklich gerechte Berücksichtigung des besonderen
Charakters der Einlage der Betriebsangehörigen bei ihrem Unter¬

nehmer Berücksichtigung finden kann.

Die weiteren Einzelheiten des Entwurfs, Insbesondere über die

technische Durchführung, die Bildung von Aufwertungsstellen, den

Zinsenlauf usw., müssen an dieser Stelle unerwähnt bleiben.

Um den sozialen Geist des Reichswirtschaftsministeriums, das

ossenbar von den Wandlungen seit 1918 nur aus groher Ent¬

fernung etwas vernommen hat, kennenzulernen, sei aber noch auf
zwei charakteristische Dinge hingewiesen. Für die Berufung der Ar-

veitnehmerbelsitzer in die Aufwertungsstellen sorderten wir das

Norschlagsrecht der Gewerkschaften, während der

Entwurf sie einfach aus dem Kreise der Arbeitnehmervertreter im

Verwaltungsausschuß der Landesämter für Arbeitsvermittlung ent¬

nehmen wollte. Man war peinlich berührt und suchte sich hinter den

löblichen technischen Schwierigkeiten zu verstecken, als wir aus das

Grundrecht des Artikels 165 der Reichsverfassung pochend, ver¬

langten, daß die Gewerkschaften auch hierbei als die berufenen Ver¬
treter der Arbeitnehmer anerkannt würden, während es in dem
Entwurf auf der anderen Seite als ganz selbstverständlich erscheint,
die Arbeitgeberoertreter den amtlichen Berufsvertretungen der
Unternehmer (Gewerbe-, Handels- und Landwirtschastskammern)
zu entnehmen. Ebenso erschien es den Vertretern des Reichswirt»
schastsministeriums anscheinend als geradezu bolschewistisch, dah wir
die Einschaltung der B e t r i e b s v e r t r e t u n g e n bezüglich der
Bekanntmachung der Anrufung der Schlichtungsstellen und der Zu¬
stellung an die Beteiligten verlangten. Das Betriebsrätegesetz, das
in Z 66 Ziffer 9 den Betriebsräten ausdrücklich die Mitwirkung bei
der Verwaltung von Pensionskassen zuspricht, scheint dem Reichs¬
wirtschaftsministerium sehr wenig bekannt zu sein.

Sehr bedenklich sind schließlich noch die Bestimmungen des Ent»
wurfs über bereits vorliegende gerichtliche Entscheidungen oder Ver»
gleiche, die . er einfach als unantastbar angesehen wissen will,
während er zugleich aber vorsieht, dah Vergleiche als allgemeinver¬
bindlich erklärt werden können. Wenn man bedenkt, wie manche
Vergleiche zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zustande ge¬
kommen sind und wie hier die Unkenntnis oder Not des Arbeit¬
nehmers zu den willkürlichsten Bestimmungen mißbraucht worden
sind, so muh man mit oller Entschiedenheit verlangen, dah hier das
Nachprüfungs- und Abänderungsrecht der Auswertungsstellen nicht
beseitigt oder eingeschränkt wird. Hinzu kommt, dah durch eine
solche Bestimmung für die Gläubiger von Betriebskassen ein un¬

günstigeres Recht geschaffen würde, als es nach Z 67 Abs. 2 des
Aufwertungsgesetzes anderen zusteht, da dort wenigstens alle Ver¬
gleiche in der Zeit vom 15. Juli 1922 bis zum 14. Februar 1924
ausdrücklich der Aufwertung unterstellt worden sind.

Die Gewerkschaftsvertreter haben dem Wirtschastsministeriuw,
dessen Entwurf allem Anschein nach, obwohl es sich um eine im

weitestgehendem Muhe sozialpolitische Angelegenheit han¬
delt, offenbar dem Arbeitsmini st erium vorher nicht bekannt
geworden ist. erklärt, dah sie in diesem Entwurf keine Grundlage
für eine auch nur einigermaßen ern. «gliche Regelung der Auf»
Wertung von Guthaben und Ansprüchen bei Betriebs-, Spar- und
pensionskassen erblicken können. Sollte die Reichsregierung trotz¬
dem auf ihrem Entmurse beharren, so wird es Ausgabe des Reichs¬
tages sein, diesen Plan zu durchkreuzen und dafür zu sorgen, daß
dem Sinne der Sonderbestimmungen des Z 63 Absatz 2 Zisser 6 des
Aufwertungsgejei.es entsprochen wird.

Zur Krage öer Verstaatlichung öes britischen
Kohlenbergbaues.

Von Wl. Wovtinsky.

I.

Der Riesenkampf der britischen Bergarbeiter hat die Aufmerk¬
samkeit des gesanrten Weltproletariats auf die Kohlenindustrie des

Vereinigten Königreiches gefesselt.
So groß sind die Kräfte der Streikenden, daß der Ausgang des

Kampfes' sich schwer voraussehen läßt. Das eine ist allerdings
klar, — in diesem Streik handelt es sich nicht nur um die Lebens¬

interessen der Bergarbeiter, sondern auch um die Löhne und Arbeits¬

stunden im ganzen Lande.

Aber der Konflikt in der britischen Kohlenindustrie beschränkt
ch nicht aus die Lohn- und Stundenfragen. Es gibt hier noch eine

rage, die in voller Entfaltung des Kampfes nach dem Hintergrund
verdrängt wurde, die aber bei der Lösung des Konfliktes wieder

auftauchen wird: das ist die Forderung der Bergarbeiter nach einer

grundsätzlichen Reorganisierung der Kohlenmirtschaft. Auf diese
Forderung, die in dcn Kreisen der Arbeitgeber eine ungeheure Wut

erregt, rotll ich nun die Aufmerksamkeit der Leser dieser Zeltschrist
ziehen.

Die Spitzenorganisationen des britischen Proletariats haben der

Regierungskommission, die vor kurzem ihren Bericht verössentlicht
hat^), einen sorgsältig ausgearbeiteten Plan der Reorganisierung
des Kohlenbergbaues vorgeschlagen.

„Die bestehende Organisation der Industrie weist," so sagten
die Arbeitgeberoertreter vor der Kommission, „große Mängel aus."
Diese Mängel verletzen die Interessen des Landes. Insbesondere
schädigen sie die Bergleute, Indem sie ihre Löhne, ihre Arbeitszeit,
die Unfallvermeidung und Arbeitserleichterung sowie die kontinuier¬
liche Dauer des Arbeitsverdienstes im negativen Sinne beeinflussen.
Es ist daher eine Reorganisierung der Kohlenbranche notwendig.

') „Report of the Royal Commission on the Cool Jndustin
(1925)". London 1926,

Damit diese Reorganisierung Erfolge zeitige, muh den Vertretern
der Bergarbeiter ein weiter Spielraum in der allgemeinen Beaufsichti¬
gung und der unmittelbaren Verwaltung der Bergmerke zugestanden
werden. Dann werden die notwendigen Verbesserungen williger
vorgeschlagen und leichter durchgesetzt merden. Eine solche Um¬
stellung der Industrie und eine solche Beteiligung der Arbeiter an

ihrer Perwaltung können jedoch nicht in vollem Umfange verwirk»
licht werden, solange stch die Bergwerke in den Händen privater
Industrieller befinden und das Unternehmen ausschließlich oder In
der Hauptsache zur Profiterzeugung betrieben wird; die Bergwerke
müssen deshalb verstaatlicht werden."^)

So wird der hauptsächlichste Teil der Beweisführung der Berg»
leute im Bericht der Kohlenkommission wiedergegeben. Dem Sinne
dieser Argumentation nach handelt es sich hier offenbar nicht um

eine „Nationalisierung", wie sie auf dem Kontinent oer»

standen wird, sondern »m eine „SozIalIsIerun g". Der
Schmerpunkt der Frage liegt nicht in einem Wechsel der Berg»
Werksbesitzer, nicht in der Ersetzung von 146« privaten Unter»
nehmern durch einen Unternehmer, den Staat, sondern in einer

Veränderung der inneren wechselseitigen Beziehungen in der
Produktion.

Sehen wir zu, wie denn — nach dem Plane der englischen
Arbeiter — die „Nationalisierung" der Kohlenindustrie konkret

aussehen soll.

In dem Entwurf, den. die Arbeiteroertreter vor der Kommission
verteidigt haben, ist von der Verstaatlichung der Kohlenvorkommen^
dcr Kohlenbergwerke nnd der mit ihnen verbundenen Verkokungs- und .

anderer Werke die Rede. Spätcr solle die Frage der Anwendung
des gleichen Prinzips in Produktionszweigen, die mit der Energie»

^ Report, S 63.
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erzeugung und der Kohlenvcrwertung verbunden sind (Elektrizitäts»

und Gasmerke, Gewinnung flüssiger Oele aus Kohle, Verarbeitung

von Kohlenteer usw.), augfemorfen werden. Demgemäß wird

die Gründung einer dem Minister für Bergbau Nachgeordneten

,Komin tssion für Energie» und Verkehrs fragen"

vorgeschlagen, die sich aus einem Vorsitzenden und sechs Mitgliedern

mit Spezialkenntnissen in den Fragen der Steinkohle, Elektrizität.

Easwirtschaft, des Handels und Verkehrs und der Arbeitsbedin»

mmgen zusammensetzen soll.
Die Aufgaben dieser leitenden Körperschaft erscheinen sehr um»

fassend, ihre Kompetenzen und Funktionen sind Indes aus dem

Kommissionsberlcht, dem wir diefe Angaben einnehmen, nicht

besonders klar zu ersehen. Unmittelbare, praktische Bedeutung soll

wohl weniger dieser Kommission der Fachleute als dem ihm unter»

geordneten „Nationalrat für die Erzeugung von

Energie und Kohle" zukommen. Diese Körperschaft soll sich

zusammensetzen aus: dem Borsitzenden (dem Minister für Bergbau
oder seinem Stellvertreter) zwei Vertretern der „Kommission für

Energie- und Verkehrsfragen, sechs gewählten Vertretern der „tech»

Nischen und Verwaltungsangestellten, sechs ge»

wählten Vertretern der in der Kohlsnverwertung beschäftigten
Arbeiter somi« den von diefen Mitgliedern mit beratender

Stimme hinzugezogenen Fachleuten und Sachverständigen".

Diesem Rat obliegt die Leitung der gesamten Kohlenindustrie.

Nachgeordnet sind ihm die Provinz» oder Bezirksräte, die sich aus

je einem Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, die vom National¬

rat zu ernennen sind, sechs Arbeitervertretern und sechs

Vertretern der technischen und Verwaltungsan»

gestellten sowie der nötigen Zahl von sachverständigen Be»

ratern zusammensetzen. Die lokalen Räte bestellen die vom National»

rat zu bestätigenden Revierleiter. In jedem Bergmerk ist ein

Werkskomitee aus einem Direktor, seinem Stellvertreter, einem

kommerziellen Leiter und je zwei Vertretern des Provinzrates
und der Werksbelegschaft zu gründen. Die Verantwortung sür die

Werksleitung verbleibt doch beim Direktor.

Neben den genannten Organen soll ferner ein „Konsu¬
menten rat", gebildet aus Vertretern der Arbeiter und Unter»

nehmer der kohlenverbrauchenden Industriezweige sowie der

kommunalen Selbstoerwaltungsorgane und der Genossenschafte«
ins Leben gerufen werden. Den Vorsitz im „Konsumentenrat*
führt der Minister für Bergbau oder dessen Stellvertreter. Zur
Kom;>etenz des Rates gehört die Bearbeitung der Preis-, Trans¬

port- und Kohlenverteilungsfragen, er hat ferner eine maßgebend^
Stimme bei der Festsetzung der Bergarbeiterlöhne.

Durch dieses Schema zieht stch mie ein roter Faden der Ge«

danke der Demokratisierung und Nationalisierung der Produktions«

leitung auf dem Wege der Bereinigung zweier großer Mächte?
der Wissenschaft — die durch die Angestellten vertreten

ist — und der Arbeit, hindurch. Dabei stellt die Wissen«

schaft nicht ein der Arbeit feindliches und fremdes Prinzi«
dar (wie etwa der verachtete, gehetzte, verdächtigte und nur aus

Not geduldete „Spez", der technische und wissenschaftliche Fachmann
In der praktischen Arbeit des Sowjetstaates), sondern sie wird als

gleichberechtigt mit der Handarbeit anerkannt und behält letzte»
Endes ihre leitende, entscheidende Funktion bei. Dem Staat«

hingegen wird in der Leitung der Industrie eine bescheidene, i«

erheblichem Maße nur formale Rolle zugewiesen.
Die Besitzrechte der gegenwärtigen Bergwerksbesitzer sollen bei

der Durchführung des skizzierten Entwurfes gegen Auszahlung des

vollen Wertes des zu enteignenden Besitzes In der Form vo«

Staatsobligationen erworben werden.

Das Kapital für den Ausbau der Kohleninduftrie soll durch dK

Emission einer von der Regierung zu garantierenden Anleihe be¬

schafft werden. Für die Zukunft wird mit eigener Kavitalbildung
unter Verwertung eines Teiles des in der Kohlenindustrie erzeugte«
Profites gerechnet.

Für die Organisation der Kohlenausfuhr schlägt der Arbeiter«

entwurf zwei Methoden vor: entweder die Bildung einer leitende»,
etwa dreigliedrigen SachveiMndigenkörperschaft oder die Gründung
einer hauptsächlich von den jetzigen Kohlenexporteuren gebildeten

Aktiengesellschaft, deren Wirkungsgrenzen von Staats wegen zu be¬

stimmen wären.

Dies ist in wesentlichen Zügen der Inhalt des großzügige»
Planes der Reorganisierung der Kohlenindustrie, den unsere
britischen Genossen verteidigen. (Fortsetzung folgt.)

Die soziale Heöeumng öer -Volkssürsorge.
Im Jahre 1913 wurde von den freien Gewerkschaften und den

deutschen Genossenschaften die Wolksfürsorge Gewerk¬

schaftlich - Genossenschaftliche Versicherungs¬
aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg gegründet.
Das Aktienkapital wurde je zur Hälfte von den Gewerkschaften
und Genossenschaften voll eingezahlt. Die Aktien werden nicht an

der Börse gehandelt: sie können nur mit Einwilligung des Bor»

standes und Aufsichtsrates aus andere Gewerkschaften und Genossen»

schaften übertragen werden.

Wenn heute die Bolksfürsorge die Gesellschaft ist, die der Zahl
der Versicherten nach den größten Versicherungsbestand
hat, so tst der Grund dafür nicht allein in der restlosen und vor»

bildlichen Tätigkeit Ihrer Außenorgane, sondern vor allen Dingen
darin zu suchen, daß die anderen Gesellschaften sich als Erwerbs»

Unternehmungen betrachten und das Volksversicherungsgeschäft auf¬
gaben, als mit der Entwertung der Papiermark die Profitrate der

Versicherungsnehmer sank. Dieser Grund konnte für die gewerk¬
schaftlich-genossenschaftliche Volksfürsorge nicht maßgebend sein, weil

sie ihrem Grundsatze, eineVersicherung durch das Volk

für das Volk zu sein, treu blieb und konsequent den Weg
ging, den Ihr die Gründer (Gewerkschaften und Genossenschaften)
schon vor Aufnahme Ihres Geschäftsbetriebes vorschrieben. Als

wirkliche Volksfürsorge mußte das Wohl ihrer Versicherten für sie
oberstes Gesetz bleiben.

In doppelter Hinsicht stellte sich diese Gesellschaft Ihre
Aufgaben. Auf. der einen Seite wollte sie den deutschen Volks¬

genossen, auch dem letzten unter ihnen, der uin kärglichen Lohn
seine Arbeitskraft hergeben mußte, eine Stütze im Alter,
eine Hilfe für die Familie am Grabe ihres Ver»

soxgers sein. Frei von kapitalistischen Tendenzen sollte der Ver-

slcherungsgedcmke aus einem Mittel zum Zwecke wieder Selbst¬
zweck merden. Nicht der zu erzielende Reingewinn, den die Jahres¬
bilanz ergab, sollte die Hauptsache bilden, sondern für den einzelnen
das Gefühl der Sicherheit. In einer Zeit wie der unsrigen, wo

jeder Tag'etwas Neues schafft, wo Altes, Ueberlebtes verschwindet
Und der Mensch zu einem winzigen Rädchen im Produktionsprozeß
wird, gewinnt eine Lebensversicherungspolice
steigende Bedeutung. Die Arbeitskraft des Gatten und

Vaters erhält die Familie, bedeutet deren Existenz. Der Kampf ums

Dasein, um eine bessere Lebensgestaltung wird leichter, je freier er

von Alltagssorgen geführt werden kann. Die Sorge um die

Familie, die Not des Alters drücken oft allzu schwer den einzelnen
unter uns. Wie ein Damoklesschwert schwebt über vielen die Ge¬

fahr, ein frühzeitiges Opfer des Schlachtfeldes der Arbeit zu werden.

In mancherlei Gestalt naht sich der Tod dem Manne der Arbeit und

macht dessen Hinterbliebene schutzlos, mittellos. Keine finanzielle
Hilfe — und sei sie noch so groß — kann das Leid der Ueber«

lebenden stillen: ober durch eine angemessene Versicherungssumme
kann doch die Not wirksam gelindert werden. Wenn die Familien«
ungehörigen wissen, daß ihr Ernährer in vorbildlicher Weise für
sie sorgt, Indem er sein Leben versicherte, merden die

Familienbande enger gezogen, Liebe und Ver«

trauen zueinander wachsen. Ein festgefügtes, geordnetes
Familienleben wiederum ist ein guter Boden, auf dem die Kultu »

güter der Zeit gedeihen, das Wahre, Schöne, Gute fein«
Pflanzstätte findet. Man gewinnt Interesse am öffentlichen Leben,
fühlt sich als Mensch und Staatsbürger und gliedert sich ganz von

selbst ein in die machtvollen Organisationen der Zeit
und nimmt teil an deren Geschick. Das Selbstbewußtsein wird wach
und das Wort Goethes gewinnt Bedeutung: „Hier bin ich
Mensch, hier darf ich's s e i ni" — Zur vollen Würdigung
gelangt die Lebensversicherung aber erst, wenn der Versiche¬
rn n g s s a l l eintritt und aus der Police sich das Recht aus Regu«
lierung ergibt. Jn Tausenden von Familien konnte die

Volksfürsorge durch Ihre Versicherungsleistungen bereits segensreich
wirken: seit Umstellung aus Rentenmnrk kamen rund 1,4 Millionen

Mark an Versicherungssummen zur Auszahlung. Wenn erst die Ver¬

sicherungsscheine der Volksfürsorge in Millionen deutscher Familie»

zu finden sein merden, dann wird dieses Unternehmen, dessen Name

ein Programm bedeutet, einen wirklichen Kultursaktor bilden.

Nun zu weiteren Aufgaben: Schon vor Monaten lief durch die

Presse die Meldung, daß die großen Jndustrieunternehmungen

engere Fühlung mit den privatkapitalistischen Versicherungsgesell«
schaften, namentlich den Bersicherungskonzernen, suchen,

um sich einen Einfluß auf deren Kapitalanlagen zu sicher». Es

werden bald wieder viele Millionen Mark be! den Instituten für

langfristige Darlehen verfügbar sein, denn die anzusammelnden
Reserven machen gewaltige Summen aus. Wenn auch der Gesetz¬
geber für die Unterbringung dieser Mittel bestimmte Vorschriften
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gegeben hat, so können die Gelder doch zu einem erheblichen Teile

tn den verschiedensten Formen in den Industrieanlagen investiert
xverden. Das will man durch den angestrebten Einslutz erreichen
jund wird damit Ersolg haben, so daß in Zukunft wohl erhebliche
Kapitalien nicht mehr deni reinen Grundbesitz, sondern der Industrie
zugute kommen.

Auch die Volksfürsorge macht ihre Gelder, soweit das

möglich ist, der deutschen Wirtschaft dienstbar, aber nicht der Privat»
wirtschaft, sondern der Gemeinwirtschast. — Helfend sprang
die Volksfürsorge durch Hergabe von Hypotheken mit Barmitteln

ein, wo es an Betriebskapital fehlte. Manche Konsum-, Bau- und

Siedlungsgenossenschaften, soziale Bauhütten und Gewerkschafts-

hiruser konnten bedacht werden. Mehr als Iv Millionen
Reichsmark fanden bereits für diesen Zweck Verwendung. Aber
das Vielfache wurde angefordert. Was sür Perspektiven er»

öfsnen sich hier, welch' gewaltige Aufgaben harre«
derLosungl Die mächtige soziale Bewegung unserer Zeit,
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, bessere Daseinsbedingungen
und Teilnahme an den Errungenschaften der Kultur für die breiten
Volksmassen zu erreichen, muh noch in weit höherem Mah, von

der Volksfürsorge sinanziell gespeist werden. Dadurch hilft sie mit
— sich als Versicherungsgesellschaft streng in dem Rahmen haltend,
den das Gesetz vorschreibt — an derHebung der sozialen
und kulturellen Lage des schaffenden Volkes.

Die sozialpolitische Selbstverwaltung.
Von Otto Hausherr, Berlin.

Es ift notwendig, nicht nur auf die Gesetzgebung Einfluh durch
die Parlamente zu gewinnen, sondern auch auf die Verwaltung in

Reich, Ländern und Gemeinden sowie sonstigen Körperschasten des

öffentlichen Rechts. Die Grundsätze von der Dreiteilung der Staats»

gemalt im Staatswesen sind auch heute noch gültig. Die Staats»

rechtslehre stellt fest, daß die Staatsgewalt sich gliedere in s) gesetz¬
gebende Gewalt, b) vollziehende Gewalt, c) richtende Gewalt.

Auf die gesetzgebende Gemalt hat das Volk Einfluh durch die

Wahlen zu den gesetzgebenden Körperschaften. Auf die vollziehende
und richtende Gewalt sollte das Volk mehr Einfluh erhalten, als es

bisher der Fall ist. Diesen Einfluh auf die öfsentliche Verwaltung
gu gewinnen, ist auch durch die Selbstverwaltung möglich. Selbst»
Verwaltung in der öffentlichen Verwaltung muh mehr als bisher
gefordert und durchgesetzt werden. Das Heidelberger Programm
der Sozialdemokratischen Partei vertritt in sehr eingehender Weise
in dem Abschnitt über Verwaltung diese Forderungen. Die bureau¬

kratische Verwaltung, die Verwaltung vom grünen Tisch, hat erheb¬
liche Nachteile, die durch die Teilnahme des Volkes an der vollziehen¬
den Gewalt, durch die Selbstverwaltung beseitigt werden können.

Selbstverwaltung ist die Freiheit von der rein bureaukratischen Aus¬

übung der Staatshoheitsbefugnisse. Auf eine kürzere Formel ge¬
bracht: Die Ausübung öffentlicher Verwaltung nicht oder nicht aus»

schliehlich durch Berufsbeamte. In der Selbstverwaltung unter¬

scheidet man solche der staatsbürgerlichen und solche der körper¬
schaftlichen Selbstverwaltung, Staatsbürgerliche Selbstverwaltung
ist Ausübung öffentlicher Verwaltung unter Beteiligung des Staats¬
bürgers an der Bildung von Staatsbehörden (gemischte Staats¬

behörden). Die Bezirksausschüsse bei den preußischen Regierungen
sind Organe der staatsbürgerlichen Selbstverwaltung. Auch die
Wersicherungsämter und Oberversicherungsämter der Sozialversiche¬
rung sind in ihren Spruchausschüssen und Kammern sowie Beschluß»
«usschüssen und Kammern solche Organe. Körperschaftliche Selbst¬
verwaltung ist die Ausübung von Verwaltungsbefugnissen (nament¬
lich von obrigkeitlicher Gewalt) durch rechtsfähige Körperschaften.
Solche rechtsfähigen Körperschaften find: Gebiets- und politische
Körperschasten, wie Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
Zweck- und Jnteressentenkörverschasten wie Handelskammern,
Kirchengemeinschaften.

Aus den Zweck- und Jnteressentenkörver»
ikchaften heben sich heraus die Körperschaften des

öffentlichen Rechts der sozialpolitischen Selbst»
Verwaltung. Solche sind die Versicherungsträger der Sozial¬
versicherung und sollten sein die Arbeitsnachmeise. Diese Körper¬
schaften des öffentlichen Rechts der sozialpolitischen ßelbstvermal»
tung merden erhalten nicht durch Steuern de'r Staats»
bürg er. sondern Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Die Forderung nach Selbstverwaltung ist voll berechtigt. Sie ist
heute bei den Versicherungsträgern vorhanden, allerdings in ver¬

schiedenem Maße bei den einzelnen Nersicherungsträgern.
Bei den Ortskrankenkasfen ist die Selbstverwaltung befriedigend

geregelt. Dort haben die Versicherten im Vorstand und Ausschuh
den ihnen gebührenden Einfluh. Leider aber versuchen auch hier
die Aufsichtsbehörden, diesen Einfluß zu schmälern. Bei den Be¬
triebe- und Jnnungskrankenkassen ist das Selbstverwaltungsrecht
bereits erheblich geschmälert. Bei den Jnnungskrankenkasse« ist der
Vorsitzende von der Innung zu stellen. Der Selbstverwaltung in der

Krankenversicherung würde Rechnung getragen, wenn die frei-
gewerkschaftliche Forderung, daß alle diese Sonderkassen wegfallen
sollen, Eingang finden würde. Jn der Unfallversicherung werden
die Verwaltungsorgane von den Unternehmern besetzt. Jn der
Invalidenversicherung erfolgt die Verwaltung durch die Landesver¬
sicherungsanstalten durch Vorstand und Ausschuß. Die Beamten
des Vorstandes sind Beamte des Gemeindeverbandes oder des

Landes, sür den die Versicherungsanftalt errichtet ift. Der Ge»
meindeverband oder die oberste Verwaltungsbehörde bestellt die
beamteten Vorstandsmitglieder und bezeichnet einen von ihnen als
Vorsitzenden. Den im Hauptamt beschäftigten Bureau», Kanzlei»
und Unterbeamten der Anstalt werden die Rechte und Pflichten
der staatlichen oder gemeindlichen Beamten übertragen, wenn sie
nicht bereits nach Landesrecht staatliche oder gemeindliche Beamte
sind. Bertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gehören dem

Vorstand in gleicher Zahl an. Die nichtbeamteten Mitglieder sollen
bei der Beschlußfassung in der Mehrzahl sein. Neben dem Vorstand
besteht der Ausschuß.

In der Angestelltenversicherung sind Organe der Verwaltung
das Direktorium und der Verwaltungsrat. Das Direktorium besteht
aus einem Präsidenten, seinem Stellvertreter und weiteren be»
amteten Mitgliedern. Die beamteten Direktoriumsmitglieder und
die übrigen planmäßigen Beamten des höheren Dienstes werden!
nach Vorschlag des Neichsrats auf Lebenszeit vom Reichspräsidenten
ernannt. Die übrigen Beamten und Angestellten werden vom

Direktorium angestellt.
Aus diesen Feststellungen ergibt sich, wie verschieden die Or»

gane in diesen Selbftoerwaltungskörvern zusammengesetzt sind. Bei,
der Unfallversicherung besteht ein Einfluß derjenigen, die Objekt
dieser Versicherung sind, nicht. Obwohl die Lasten von den Unter¬

nehmern allein getragen werden, wäre es auch hier berechtigt, wo

es sich um Gesundheit und Leben der Arbeitnehmer handelt, daß
auch die Arbeitnehmer an der Verwaltung mitbeteiligt würden.

Ganz unbefriedigend ist die Selbstverwaltung in den Organen der

Landesversicherungsanstalten geregelt. Die Versicherten haben aus
die Wahl dn Vorstandsmitglieder keinen Einfluß. Die Beamten
sind auch den Versicherten und den Arbeitgebern für ihre Arbeit
nicht verantwortlich. Ihnen sind die Rechte staatlicher oder gemeind»
licher Beamten verliehen. Von einem Mitbestimmungsrecht der
versicherten Arbeitnehmer kann kaum die Rede sein. Die Organe
der Versicherungsanstalten werden nur in sehr langen Zeiträumen
zur Beschlußfassung zusammenberufen. Bei diesem wichtigen Ver»

sicherungszweig wäre eine ganz intensive Mitverwaltung am Platze.
Die gleiche Kritik ist zu erheben bei der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte. Der Einfluß der Versicherten in den Verwaltungs¬
organen ist dort nur dekorativer. Die Verwaltungsbureaukratie
herrscht unbeschränkt. Von den Versicherten ist sie in keiner Weise
abhängig. Die Direktoriumsmitglieder werden vom Reichspräst»
denten ernannt, die übrigen Beamten und Angestellten vom Direk«
torium angestellt. Jm Ärbeltsnachweisgesetz ist ein geringer Ein»
fluh des Verwaltungsausschusses vorhanden. Der Haushalt de?
öffentlichen Arbeitsnachweises wird nuf Borschlag des Vermal»

tungsausschusses von der Errichtungsgemeinde festgesetzt. Erfolgt
eine Einigung nicht, so entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde«
Der Verwaltungsausschuh hat Grundsätze für die Geschäftsführung
aufzustellen. Er soll auch die Dienstverhältnisse der Angestellten im

Einvernehmen mit dem Vorstand der Errichtungsgemeinde durch
eine Dienstordnung regeln. Wenige Rechte sind es, die der Ver»

waltungsausschuh hat. Er steht nur neben dem Vorsitzenden, de«
von der Errichtungsgemeinde bestellt wird. Der Verwaltungsgus,«
schuh soll vom Vorsitzenden berufen werden, so oft ein Bedürfnis
vorliegt, jedoch mindestens vierteljährlich.

Diese Selbstverwaltung, wie sie hier geschildert worden ist, ent»
behrt noch ihrer wirklichen Fundierung. Sie kann dann mir zum
Ausdruck kommen, wenn der Einsluh der Träger der SelbsKerwal»
tung auf die innere Verwaltung gegeben ist. Diesen Einfluh kann

sie aber nur entscheidend geltend machen, wenn der Einfluh aus die

Personalpolitik vorhanden ist. Von diesen Gesichtspunkten aus ge»
winnt auch die Frage, ob in diesen Organen Beamte oder Angestellt«
beschäftigt sein sollen, Ihre besondere Bedeutung. Ziel der Vermal»

tungsbureaukratie ist der Zustand, der bei den Landesverslcherungs»



Nummer « AfA»Bunde szekku n g Seite 93

anstalten besteht, daß auch die Bureau-, Kanzlei- und Unterbeamten

sozialpolitischer Körperschaften Gemeinde- oder staatliche Beamte sein

müssen oder ihnen die Rechte dieser zu übertragen sind. Mit dieser

Bestimmung entgleitet aber jede Einwirkungsmöglichkeit der Selbst¬

verwaltungsorgane auf das Personal dieser Körperschaften. Es ist

deshalb viel richtiger, zu bestimmen, daß in diesen Körperschaften

keine öffentlichen Beamten, sondern nur Angestellte beschäftigt

werden sollen. Damit gewinnen die Selbstverwaltungsorgane Ein¬

fluß auf das Personal, wenn nicht die Grundsätze des dem öffent¬

lichen Recht angehörenden Beamtenrechts Anwendung finden, son¬

dern solche des bürgerlichen Rechts. Die Angestellten können trotz¬

dem Schutz gegen eventuelle willkürliche Entlassungen erhalten.

>Z 123 der Reichsverfasfung stellt fest, daß jeder Deutsche nach

Maßgabe seiner Befähigung und seiner Leistungen zu den öffent¬

lichen Aemtern zuzulassen ist. Daß dies auch in der Form des

privatrechtlichen Anstellungsverhältnisses geschehen kann, muß ge¬

fordert werden. Fllr die Zulassung zur Benmtenlaufbahn werden

Vorbildungsuachweise höherer Schulen gefordert. Diese Forderung
bedeutet, daß die große Zahl der Bulksschüler vou der Betätigung
bei den öffentlichen Aemtern ausgeschlossen ist. Die Forderung des

Angestelltenverhültnifses ist deshalb von größter Bedeutung.
Die vorstehend dargelegten Ausführungen verlangen, daß viel

mehr als bisher der Gedanke der Selbstverwaltung in den sozial¬
politischen Körperschaften propagiert wird. Diese Forderung ist voll

begründet. Artikel 161 der Reichsverfassung verspricht dcm deutschen
Bolke ein umsassendes Versicherungswesen tinter maßgebender Mit¬

wirkung der Versicherten. Diese Mitwirkung kann nur im Wege der

Selbstverwaltung durch die Versicherten und Arbeitgeber erfolgen«
Eine Selbstverwaltung, welche die Organe der sozialpolitischen
Körperschaften auch entscheidend beeinflussen kann.

GeweeffchaftsWe für öle erwerbslose Jugenö.
Walter Eschbach, Berlin.

Die seit 192Z langsam heranschleichende Arbeits- und Erwerbs¬

losigkeit hat sich zu einer Katastrophe ausgewachsen. Jm stärksten

Maße wird hiervon die Jugend beiderlei Geschlechts betroffen. Die

amtlichen Ziffern für Berlin, in den letzten Monaten in steiler

Kurve anschwellend, lassen erkennen, daß am 6. März 1926 236?

männliche und 3768 weibliche Jugendliche als erwerbslos verzeichnet
werden. Das ist eine erschreckend hohe Zahl! Massenarbeitslosigkeit
der Jugend birgt besondere Gefahren für die betroffenen Jugend¬

lichen und die Gesellschaft in sich. Aus den noch unausgereiften

jungen Menschen wirkt das Losgerissensein vom Berufserlebnis zer¬

setzend. Er kann leicht die Bindung zum Berufsgedank«! und zu

den gesellschaftlichen Pflichten verlieren. Hinzu kommt das ihn be¬

brückende proletarische Milieu, das dann noch um so trauriger ist,

lwenn auch andere Glieder der Familie, vor allem der Bater, ohne

Erwerb sind. Die seelische Bedrücktheit schafft Widerstandslosigkeit,
wenn es nicht gelingt, dem Jugendlichen irgendeinen Halt zu geben,

ber ihn die Schwere seines unverschuldeten Schicksals nicht zu kraß

empfinden läßt. Bor allem ift die Großstadtjugend allen schlechten

Einflüssen der Straße mit ihren sittlichen Gefahren ausgesetzt.

Sollen der Opfer nicht zu viele fallen, so müssen Maßnahmen durch¬

geführt werden, die geeignet sind, den Jugendlichen von der Straße

gu ziehen, ihm einen sittlichen Halt zu geben.

Es ift den Bemühungen der Gewerkschaften in Berlin gelungen,

die städtischen Körperschaften zu veranlassen, Maßnahmen in die

Tat umzusetzen, die bisher einen guten Erfolg darstellen. In ge¬

meinsamem Borgehen forderten AfA-Ortskartell und Ortsausschuß

des ADGB. die Durchführung folgender Maßnahmen:

Bereitstellung von Tagesnufenthnltsrgumen: .

Ausstattung der Räume mit Literatur und Spielen:

Bereitstellung von Mitteln zur Speisung:

Veranstaltung belehrender und bildender Kurse durch die Jugend¬

ämter der Stadt Berlin, in Verbindung mit den Bezirksbitdungs-

ämtern:

kostenloser Unterricht erwerbsloser Jugendlicher an Kursen der

Wahlfortbildungsschulen.

Magistrat und Stadtverordnetenversammlung bewilligten aus

dem für die allgemeine Notstandsaktton zur Verfügung stehenden

Fonds 150 060 Mark für dicse Zwecke. Die Jugendämter wurden

dadurch in die Lage verfetzt, die von den Gewerkschaften geforderten

Maßnahmen durchzuführen.

Darüber hinaus konnten die Gewerkschaften besondere eigene

Veranstaltungen für die erwerbslose Jugend treffen. Jm Haupt¬

ausschuß für Leibesübungen und Jugendpflege brachten Bertreter

der Jugendgruppe des ZdA. und der freigewerkschaftlichen Jugend-

zentrale des Ortsausschusses Berlin des ADGB, die Erwerbslosig¬
keit der Jugend zur Sprache, um auch diese halbamtliche Körper¬

schaft zu veranlassen, durch besondere Schritte zur Linderung der

Not unter der erwerbslosen Jugend beizutragen. Dieses Vorgehen

hatte den Erfolg, daß das preußische Wohlfahrtsminifterium Mittel

zur Verfügung stellte, von denen auf Grund eines gemeinsamen An¬

trages eine namhafte Summe der ZdA.-Jugend, der Freien Gewerk-

schaftsjugend »nd der Sozialistischen Arbeiterjugend zur Verfügung
gestellt murde. Mit diesen Mitteln sollte eine gemeinsame Aktion

der antragstellenden Organisationen durchgeführt werden.

Es darf gesogt werden, daß es ein glücklicher Gedanke war,

sogenannte achttägige Internatskurse gemeinsam zu arrangieren.
In vier Kursen zu je 56 Teilnehmern, die im Ferienheim der

Arbeiterjugend nm Oucnzsee bei Brandenburg a, d, Havel staw>
fanden, kormte eine größere Anzahl Jugendlicher für geraume Zeit
dem erdrückenden Milieu entzogen werden. Neben der Erholung

sollte der siebentägige Aufenthalt auch der geistigen Schulung dienen.

Nach einer besonderen Tageseinteilung und nach einem gut geglieder¬
ten Arbeitsplan konnte unter der wertvollen Leitung des Genossen
Hans Krauß Verdienstvolles geleistet merden.

Der Wichtigkeit wegen seien diese Pläne, die in engster Zu¬
sammenarbeit mit der Leitung der Berliner Gewerkschaftsschule
aufgestellt wurden, hier abgedruckt.

Tageseinteilung:
7 Uhr: Aufstehen — Waschen.
75i. Uhr: Gymnastik.
8 Uhr: Frühstück.
8,30 bis 9^5 Uhr: Unterricht.
9,55 bis 10,10 Uhr: Pause.
10,10 bis IIN Uhr: Unterricht.
12!/, Uhr; Mittagessen.
IN bis 3N Uhr: Freizeit.
3'4 Uhr: Vesper.
4 bis 6 Uhr: Unterricht.
«N Uhr: Abendessen.
Ab 7 Uhr: Freizeit und Gemeinschnftsabcnde.
Mittwochs und Sonnnbends nachmittags Führungen und Be¬

sichtigungen.
llnlerrichlsvlan.

Uhr Montag Dienstag Mittwoch

8.3« bis
9.S5

Technik der

geistigen Arbeit
Einführung in die

Wirtschaftslehre
Einführung in die

Wirtschaftslehre

S.6S b. 1«.10 Pause Pause Pause

10.1«

bis

11.3«

Einführung
in die

Wirtschaftslehre

Staatsbürger^
künde

(Reichsverfasfung)

Staatsbürgerkunde
Neichsverf. uud

Preuß. Land.-Verf.

4 bis S
Staatsbürgerkunde
(Sozialpol.Organ.)

Staatsbürgerkunde
(SoziaIpol.Organ.)

Betriebsbesichti¬
gung oder Ausflug

Uhr Donnerstag Freitag Sonnabend

8.3« bis

9,55
Einführung in die

Wirtschaftslehre
Einführung in die

Wirtschaftslehre
ErziehungS-

fragen

9,5S b. 10.1« Pause Pause Pause

10.1«
bis

11.3«

Staatsbürger¬
kunde

Arbeitsrecht

Staatsbürger¬
kunde

Arbeitsrecht

Lebensformen und

Lebensqestaltung
Ab 11 Uhr
Generalkritik

4 bis S
Staatsbürgerkunde

Arbeitsrecht
Erziehungs¬

fragen
Ausflug oder

Stadtftthrung

Es muß in diesem Zusammenhange darauf Hingemiefen werde«,

daß sich bei der Durchführung der Kurse Schwierigkeiten ergaben,

die aber schnell und zum Vorteil aller Beteiligten gut gelöst werden

konnten. Die größte Schwierigkeit lag in der verschiedenartigen

Zusammensetzung der Teilnehmer nach Alter, Vorbildung, Bcrbands-

zugehörigkeit, Mitarbeit in deu Orgnuisatiouen uud mnuchem anderen
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mehr. Neben den typischen Vertretern der Jugendbewegung nahmen
auch einzelne Unorganisierte und solche Jugendliche teil, die wohl in
den Verbänden organisiert, jedoch nicht an der Jugendarbeit teil»
genommen hatten. Es ist das Verdienst des Leiters der Kurse,
die obwaltenden Verschiedenartigkeiten in eine Gemeinschaft ge»
bunden zu haben, in der alle Unterschiede fallen, sich ausgleichen
nmfzten. So konnte zur Genugtuung der verantwortlichen Körper¬
schaften festgestellt werden, dah alle Teilnehmer stärkstes Erlebnis
von den Jnternntskursen mitbrachten, das sicherlich sich in tätig,«
Mitarbeit in den Organisationen auswirken muß. Aber auch die

seelische Bereicherung ist ein starker, durch die Kurse geschaffener
Faktor. Das Gefühl, das die Organisationen sich ernsthaft bemühen,
dem jungen Menschen seine innere Festigkeit stärken zu helfen, ihm
wirkliche Hilfe zuteil werden zu lassen, es muß dazu führen, in den
Jugendlichen die Erkenntnis von der Wichtigkeit der Gewerkschafts¬
bewegung zu steigern.

Alles in allem gesehen, waren diese Jnternatskurse eine TatI
Nur zu bedauern ist, daß nicht reichlichere Mittel zur Verfügung
standen, um noch mehr erwerbslose Jugendliche Anteil au dieser
wertvollen Einrichtung nehmen zu lnssen.

Herr Veckmann aus -Schleichwegen.
Der frühere Vorsitzende des GdA., Herr Beckmann, hat nach dem

Ausscheiden aus diesem Amt, dem tätliche Auseinandersetzungen
vorausgegangen waren, an den verschiedensten Stellen sondiert, ob
sür ihn gewerkschastlich oder politisch Verwendung wäre. Er landete
dann schlieHlich bei der sogenannten „Arbeitsgemeinschaft der Fach-
Gewerkschaften", die sich „Adfa" nennt, um möglichst mit „AfA" ver»

Mchselt zu werden. Die einzig nennenswerte Organisation dieser
«Spitzenvereinigung" Adsa ift der „Reichsverband deutscher Bergbau¬
angestellten", der bekanntlich stark gelb schillert.

Der Führer dieser Adsa, Herr Beckmann, der jahrelang für den
GdA, den Einheitsverband aller Angestellten, als das Allheilmittel
propagierte, ist nun als besoldeter Geschäftsführer der Adfa anderer
Meinung geworden. Jetzt kommen nur noch Fachgewerkschaften sür
ihn in Betracht. Er belästigt deshalb alle irgendmie erreichbaren
öffentlichen Stellen und Parlamente mit einer Broschüre, wonach auch
der endgültige Reichswirtschastsrat nur noch von den Fachgewerk¬
schasten der Adsa getragen merden dürfe, und er sieht die Koali¬
tionsfreiheit in Deutschland gefährdet, wenn künftig die drei großen
Richtungen der Gewerkschaftsbünde (freie, christliche und Hirsch»
Dunckersche) dns Benennungsrecht zu den einzelnen öffentlichen Or¬
ganen usw. behalten. Herr Beckmann vertritt die Auffassung, daß
diese historisch gewordenen Richtungen der deutschen Gewerkschafts¬
bewegung deshalb beseitigt und durch die Adfa ersetzt werden
müssen, weil sie eben jede eine Richtung, d. h. weil ihre Mitglieder
eine Gesinnung haben.

Wir hätten uns mit allen diesen schriftlichen Ergüssen des Herrn
Beckmann hier nicht befaßt, da man ja auch innerhalb der Parla¬
mentsfraktionen, denen dieses Zeug zugegangen ist, es nicht ernst
Nimmt. Dieser gewerkschaftliche Geschäftsmann ift aber neuerdings
noch dazu übergegangen, auch an die dem AfA-Bund, dem Gedag
vder dem GdA. angehörenden Fachverbände vertrnuliche Rundschrei¬
ben zu versenden, um „eine Neugruppierung der Gewerkschaftsbewe¬
gung" zu veranlassen. Jn diesem Rundschreiben, das den Vermerk
«Vertrauliche Vorstandssache" trägt, heißt es u.

„Es wäre uns angenehm, Ihre Meinung Lber unseren Vor¬
schlag zu hören, die wir natürlich vertraulich behandeln würden,
ebenso wie wir uns vorläufig Vertraulichkeit für den weiteren

^ Vorschlag einer Neugruppierung der Gewerkschaftsbewegung er¬

bitten, den wir in der beiliegenden Denkschrift mit dem Titel
, «Warum ist der Einfluß der Gewerkschaften zurückgegangen?"

niedergelegt haben."
Dieser saubere Herr Beckmann glaubt also, die einer Spitzen-

organllation bereits angehörenden Fachverbände durch geheime Rund¬

schreiden zum Verrat an ihrer bisherigen Gemeinschaftsbewegung
gewinnen zu können. Dieser Versuch wird schon an der Anständigkeit
der betreffenden Verbandsvorstände scheitern. Wir wollen aber an

dieser Stelle dem Geschäftsführer der Adfa gern und öffentlich be¬

stätigen, daß sein Verein von jeder Richtung, jedem Programm nnd
jeder Gesinnung völlig srei und unbelastet ist.

Äügenpresse.
Der Verbandstag in Bremen, über dessen glänzenden Verlauf

wir in dieser Nummer der „AfA-Bundeszeitung" berichten, hat natür¬
lich die Gegner des Deutschen Werkmeister-Verbandes mieder mobil
gemacht. Wie schlecht es jedoch mit deren Sache bestellt sein muh,
geht daraus hervor, dah sie sich eines in Berlin unter Ausschluß der
Oeffentlichkeit erscheinenden Revolverblättchens, des „Deutschen Vor¬
wärts", bedienen, das lediglich von Sensation und Verleumdung lebt.
In der Nummer vom 16, Mai wird in diesem „Deutschen Vorwärts"

, von irgendeinem Schmierfinken über den Bremer Verbnndstng
„erzählt", dnß dort die Werkmeister nur noch von berufsfremden
Leuten kommandiert morden wären. So heißt es z. B,:

„Welches wnrcn dn die Hauptredner? Der AsA-Bundes-Bor»
sitzende Stähr, der niemals Werkmeister gewesen ist ..."

Tatsächlich hat der Kollege Wilhelm Stähr ein Lebensalter im

Werkmeisterberus gestanden, bevor er, getragen vom Vertrauen

seiner Werkmeisterkollegen, in den Hauptvorstand des AfA-Bundes
entsandt worden ist. Wenn weiter auf die Kollegen Kurt Heinig und
Dr. Croner verwiesen wird, die auf dem Verbandstag Referate ge¬
halten haben, so verschweigen dabei die Wahrheitsfanatiker des
„Deutschen Vorwärts", daß das Hauptreferat des Verbandstages
dem Werkmeister Hermann Buschmann übertragen war, daß die
Werkmeisterkollegen Schnöring und Kroll Hauptberichterstatter
waren, und dnh vor allem auf dieser Tagung, ebenso wie bei den
vorausgegangenen Verbandstagen überhaupt nicht die Reserate allein
das Entscheidende waren, vielmehr liegt erfreulicherweise bei der
durch und durch demokratisch gearteten Werkmeisterorganisation die
große Bedeutung der Verbandstage in der ausgedehnten und tief¬
gehenden Aussprache der Delegierten selbst, die sich auch in Bremen
aus erprobten und berufstüchtigen, zielbewußten Werkmeistern zu¬
sammensetzten. Wenn der besagte Tintenkuli etwas weniger minder¬
begabt wäre, so hätte er von diescn Werkmeistern in Bremen
noch Vieles lernen können.

Bis zu welchem Grad von Verlogenheit sich jene Elemente ver¬

steigen, geht auch noch aus folgender Bemerkung hervor:
„Denn hinter all den Treibereien steckt vornehmlich der AsA-

Bund und sein selbstsüchtiger Führer Aufhnuser.
Aufhäuser bezieht ein Jahreseinkommen von 22 bis 25 06« Mk.
Mit dieser Lüge soll der Anschein erweckt werden, «ls hätte fich

Kollege Aufhäuser durch die Zugehörigkeit des Deutschen Werk¬
meister-Verbandes zum AfA-Bund ein besonders hohes persönliches
Einkommen verschasst. — Cs sei dazu festgestellt, daß Kollege Auf¬
häufer weder 25 000, noch 22 000 Mk., noch die Hälfte davon als
Jahresgehalt bezieht, sondern genau nach dem Taris besoldet wird,
der auch sür die Verbände des AfA-Bundes gilt.

Gegenüber einer solchen völligen Demoralisierung bei einem
Teil der Gegner des AsA-Bundes beschränken wir uns auf die
Antwort:

„Niedriger hängenI"

87^II8IIK ^^^8I_O8IO^?II
Stand sm Lctztcn

de« Monats
erlnerbslos in Proz.
MNrz April

I. Industrie und Handel.
s) kaufmännische Angestellte (ZdA) . « , . «,24 6,98
d) technische Angestellte (Butab) ..... 8.73 11,3?
c) Poliere und Schachtmeister im Baugewerbe 17,30 16,48
ck) Werkmeister der Schuhindustrie . . . . 1S,27 18,66

gewogener Durchschnitt 8,15 9,14
II. Behörden (einschl. Anstalten der Sozialversicherung),

s) Büroangestellte (ZdA) . . 7.03 7,70
d) technische Angestellte (Butab) ^ . . , . 3.3« 3,91

gewogener Durchschnitt v,53 7,26
ÜII. Theater.

s) Schauspieler (Bühnengeuofsenschast) . . . 42.VS 45,38
d) Chorsänger und Ballettänzer .... . 3,5« 7,03

gewogener Durchschnitt 33,1» 36,56

Der Kampf um öie SrtmriBlosensürsörge.
Die Svitzenorgnnisntionen hoben vor einigen Wochen der Reichs¬

regierung eine Eingabe übermittelt, in der gefordert wurde, an Stelle
der jetzt' ziemlich unübersichtlichen Regelung der Unterstützungssätze
in der Ermerbslosensürsorge nach Wirtschaftsgebieten, Ortsklassen,
Altersstufen usw. eine Regelung nach Lohnklnssen einzusühren.
Diese Neuregelung war um so mehr erforderlich, als mit der Ver¬
abschiedung des Crwerbslosenversicherungsgesetzes sür die nächste
Zeit noch nicht zu rcchnen ist. Die Gewerkschaften haben keinen

Augenblick dnrnn gedncht, daß init der Einführung dieser Zwischen»
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lösung eine Herabsetzung der gegenwärtigen Unterstützungssätze er»

folgen könne. Das Reichsarbeitsministerium war anderer Auf»

fassung. Es hnt dem Ermerbslosenfürsorgeausschusz bei der Reichs-

arbeitsoerwaltung einen Entwurf unterbreitet, der, statt dem Wunsch
der Gewerkschaften zu entsprechen uud eine Besserung der Lage der

Erwerbslosen herbeizuführen, das gerade Gegenteil von dem

besagt. Nach dem Entwurf würde eine unerhörte Verschlechterung

der gegenwärtigen Erwerbslosenunterstützungssätze eintreten. Der

AfA-Bund und der ADGB. haben deshalb sofort die erforderlichen

Schritte eingeleitet, um diesen Vorstoß abzuwehren. Durch unfere

Vertreter im Reichsparlament haben wir entsprechende Anträge ein¬

bringen lassen. Vor allem mutzte verhütet werden, daß die Neu¬

regelung unter Ausschaltung, des Reichstages durchgesührt wurde.

Dieser Versuch des Reichsarbeitsministeriums kann bereits als ab¬

geschlagen gelten. Im Ermerbslosenftirsorgcausschuß bei der Reichs¬

arbeitsverwaltung haben unsere Vertreter zu dem vorliegenden Ent¬

wurf entsprechende Abänderungsnnträge gestellt.

Im Reichstag ist vorerst ein Antrag angenommen worden, der

die Dauer der zurzeit geltenden Unterstützungssätze verlängert. Auf
Grund dieses angenommenen Antragcs hat dcr Rcichsnrbeitsminister
am 18. Mni folgende Anordnung über die weitere Geltung dcr bis»

herigen Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge erlassen:

„Auf Gruud des Z 10 Abs. 1 der Verordnung über Erwerbs»

losenfürsorge vom 16. Februar 1924 (Reichsgesetzblatt I, S, 127)
verlängere ich nach Benehmen mit dem Berwaltuugsrnt des

Reichsamts für Arbeitsvermittlung die Geltungsdauer meiner

Anordnung über eiue vorübergehcude Erhöhuug der Höchstsätze in

der Erwerbslosenfürsorge vom 17. Dezember 1925 (Reichs»
arbeitsbl. S. 562) und meiner zweiten Anordnung über eine vor»

übergehende Erhöhung der Höchstsätze iu der Erwerbslosenfürsorge
vom 27. Februar 1926 (Reichsnrbcitsbl, S. 62) bis zum

3. Juli 1926."

Der Kampf um die Erwerbslosenfürsorge geht weiter. Der

AfA-Bund mird gemeinsam mit dcm ADGB, alle weiteren An»

griffe, die eine Verschlechterung dcs gegenwärtigen Zustandes be».

deuten, abwehren.

j r t

Chronik.
Durch die Zusammenschlußbewegung der letzten Zeit hat sich die

Gruppierung der deutschen Unternehmen wesentlich verschoben. Cs

erscheint daher reizvoll, sich einmal einen Ueberblick über die größten

Unternehmen zu verschaffen. Die nachfolgende Tabelle verzeichnet
alle Unternehmen mit einem größeren Aktienkapital als 169 Mil¬

lionen Mark. In die Tabelle sind natürlich nur einzelne Unter»

nehmen aufgenommen, nicht aber auch Konzerne, deren Kapital sich

erst aus der Summe der einzelnen angeschlossenen Unternehmen

errechnen läßt. Einen Grenzsall bilden gewissermaßen die „Hol¬

dinggesellschaften", wie z, B. die Bing, die, ohne selbst zu vrodu»

zieren, nur die Effekten anderer Gesellschaften verwalten.

Die größten deutschen Unternehmen.
LMIcnkapiwI Letzte Dto. Kurs

in MM. Ml. in Proz. Mitte Mal

Deutsche Reichsbahngesellschast - 15 000 0 —

Ver. Stahlwerke A.-G. ...... 800 («) —

S.-G. Farbenindustrie A.-G. . 645 1« 171

Kaliindustrie A.-G. ....... 32« 12 —

Deutsche Reichsbnnk . . ^ . . , , 800 1« 143

Friedrich Krupp A,-G. 200 0 —

Deutsche Bank A,-G. ..... ^ , Iö« 1.« 125

Rhein-Wests. Elektrizitätsw. A.-G.' , 140 8 120

AEG. A.-G >...., 12« 6 115

Ver. Industrie A.-G> . ^ . . , , 120 5 —

Mannesmnnn A.-G. 115 « 95

Visco»to-Ges. ...,.,>., 100 1« 121

Deutsche Erdöl A.-G. .... . . 100 4 91

Harpener Berqw. A.-G. . , , - , 100 0 118

Deutsche Gns-Ges , . . ° 100 ? —

Zu den einzelnen Gesellschaften ist insbcsondcrc in Hinblick auf

aktuelle Ereignisse folgendes zu bemerken:

1. Die Deutsche Reichsbahngesellschast ist keine

Aktieugesellschast in eigentlichem Sinne des Handelsgesetzbuches, aber

doch ganz ähnlich nilsgebnut. Das Aktienkapital zerfällt in 13 Mil¬

liardcn Stammaktien, die sich im Besitze öcs Reiches befinden, nnd

2 Milliarde» Vorzugsaktie», von dcncn auch etwa ^ mit der Zeit
im Besitze des Reiches gekommen ist! 150 Millionen Mk. von den

Vorzugsaktien sollen jetzt erstmalig in deii freien Berkehr gebracht

werden, die dann künftig auch nn der Börse notiert werden. Das

gesamte Kapital der Reichsbahngesellschast beträgt 26 Millinrden,

11 Milliarden sind davon Neparntionsschulduerschreibungen, die mit

6 Proz. zu verzinsen sind. Dieser Rcpnrntionsdienst hnt es bisher dcr

Reichsbahn »icht gestattet, eiiie Dividende auszuschütten.

2, Jn weitem Abstand- nach der Reichsbahn folgt das größte
vriuntwirlschnftliche Unternehmen, die eben erst formell gegründete
Wcr. Stahlwerke A.-G., deren Aktien noch nicht ausgegeben,
deren Kurs deshnlb nuch noch nicht notiert wird. Die Mutter-

gesellschnsten dieses rheinisch-westfälischen Montnutrusts — Deutsch-
Luxemburg, Gelscnkirchen, Bochumer Verein, Phönix, Nheinstnhl und

Thyssen — haben iin letzten Jahr keine Dividende ausgeschüttet. Der

Vxpnnsionsdraiig des Montantrusts ist nber »och nicht zu End«,

gerade jetzt ist ein Abkommen mit dem Stumm-Konzern getroffen,
nachdcm wesentliche Bestandteile des Stumm-Kouzerns in den Stnhl-
werken aufgehen. Die Ver. Stahlwerke streben ofsenbor nnch der

Majorität in der Rohstahlgemeinschaft, die sie bis jetzt noch nicht be¬

sitzen.

schaft
Die Entstehung des Montantrusts ist nur möglich gewesen

wegen des eingebrachten Gesetzes über steuerliche Erleichterungen
bei dem Zusammenschluß von Unternehme». Sehr wahrscheinlich

hat aber das Finanzministerium durch weitgehende Stundung der

Steuerbeträge noch weiteres Entgegenkommen gezeigt. Der Zu»

sammenschluß ist nur möglich geworden auf Kosten der Steuer¬

zahler, um so dringender muh jetzt gefordert werden, daß auch der

Nutzeffekt dieser Rationalifierungsmaßnahmcn der Allgemeinheit zu»

gute kommt. Davon ist freilich bisher noch nichts zu spüren ge»

wesen. Im Gegenteil! In rigoroser Weise hat man zunächst einmal

sämtliche Angestellte gekündigt. Von ciner Regierung, die in soweit
gehendem Maße die Entstehung des Montantrufts gefördert hat,
muh gefordert werden, daß sie in gleicher Weise bei dem Zusammen¬

schluß auch Sorge trägt für die Interesse» der Angestellten.

3. Der westdeutsche Montantrust wird an Bedeutung auf dem

Weltmarkt noch übertroffen von dem Farbentrust, der im ver»

gangenen Jahre durch den Zusammenschluß der im Anilinring ver»

einigt gewesenen Farbwerke entstand. Auch hier ist der Expansionstrieb

noch weiter lebendig. Gerade in letzter Zeit Hot die J.-G. Farben¬

industrie kleinere chemische Werke ausgesogen. Der Farbentrust ist

weitgehend an dem Kohlenbesitz der Nhcinstnhlmerke interessiert, so

daß hier gewisse Berührungspunkte mit dem Montnntrust sich

ergeben.
4. Die Knliindustrie A-G, in Kassel ist zunächst noch die

Holdinggesellschaft des Wintershallkonzorns', sie besitzt zumeist zwei

Drittel der mit ihr durch Interessengemeinschaft verbundenen Kali»

gemerkschasten. Freilich ist nur ein kleiner Teil der Aktien begeben,
der größere befindet sich in den Hände» der Gesellschast selbst. Zur¬

zeit wird die Fusionierung der Gewerkschaften in ein Unternehmen

vorbereitet, die Kaliindustrie würde damit aus einer Holdinggesell¬

schaft zu einem Trust.

5. Die Reichsbnnk, deren Aktienkapital nur etwa zur Hälfte

ausgegeben ist, ist ebensowenig wie die Reichsbahn in rechtlicher Hin¬

sicht streng genommen eine Aktiengesellschaft. Jn beiden Fällen

handelt es sich um halbössentlich-rechtliche Unternehmen, deren

Arbeitnehmer Benmtenftellungen einnehmen. Während aber das

Kapital der Reichsbahngesellschast sich im Reichsbesitz befindet, sind

die Mittel der Reichsbank von privater Seite aufgebracht.

Bon den Aktienbanken in engerem Sinne des Wortes gehören

nach der Umstellung zur Goldmark — dic bei den Banken im allge»

meinen viel schärfer als bei andere» Unternehmen vorgenommen

worden ist — nnr noch die Deutsche Bank und die Disconto»

Gesellschaft zu den ganz großcn Untcrnchmeu.

6. Die Aktien der Firma Krupp befinden sich sämtlich im Be¬

sitz der Familie und merden nicht gchnndelt. Der stark ausgeprägte

Charakter der Fnmiliengesellschnst hat bisher die Kr»pp»A.-G. auch

davon abgehakte,! in den Montnntrust nuszugcheu.

7. Daß die R h e i n. - W e st f ä l i s ch e Elektrizität!.,

werke bereits nn dieser Stelle unter de» größten deutschen Unter¬

nehmen erscheinen, mag manchen überraschen. Die Rhein.-Wests.

Elektrizitätswerke sind das älteste große gemischt-wirtschaftliche Unter¬

nehmen, dessen Knpitnl ctwn je zur Hälfte von der Priontindustrte

und dcn Kommune» aufgebracht worden ist. Nnchdem in der Jnf.la»

tionszeit Etimics wesentlichen Einfluß auf die Gesellschaft besah,

hnt jetzt der preußische Staat dicscn Anteil erworben und damit

seinen'Einslnß nnf die Elektrizitätsmirlschast weiter ausgedehnt.

Da in letzter Zeit in übertriebener Weise sognr v,n einem
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preußischen Elektrotrust die Rede gewesen ist, seien hier die Be»

Heiligungen des preuszischen Staates an elektrischen Unternehmen
verzeichnet.

Preußische elektrische Unternehmungen

Unternehmen
«liwü kapital
tn «till, Mt,

Davon in Besitz
Preuh. MillMt

Ueberlcmdmerke u, Straßenbahn Hannover
«reuß. Kraftwerke „Obermescr"- A.-G. .

Ostpreußenwerk A.-G
> ,

Norddeutsche Kraftwerke A.-G
Großkraftwerk Hannover A.-G

Gewerkschaft Großkraftwerk Main-Weser
lUebertandwerk Oberschleüen A.-G. . . >

Rhein-Main-Donau A.-G. ......

12.«
16.« 8.1
1«,« 1«.«
9,9 3,9
8,0 6.4
6.« 6.«
s.o 2.6
3.2 1.2
1.8 «,3

1S9.9 S«.S

Während aber noch eine zusammenfassende Gesellschaft fiir
diesen Elektrizitätsbesitz Preußens sehlt, hat das Reich sein Unter¬
nehmen einheitlich in einer Gesellschaft zusammengefaßt:

8 Die Ver. Industrie A.-G. (Viag), über deren Aufbau nach¬
stehende Tabelle Auskunft gibt. Diese planmäßige Anlage von

Staatsüberschüssen im Erwerb von Aktien ist nur zu begrüßen, auf
jeden Fall aber dcn in letzter Zeit erfolgten Subventionen
vorzuziehen, bei denen staatliche Mittel zur Unterstützung privater
Unternehmen geopfert merden, ohne daß sich das Reich den ent¬
sprechenden Einfluß sichert.

Aufbau der Viag.
Kadital Davon in

Unternehmen WMill, Besltzd.Reich»
MI. Mill. Ml.

A.-G. Jlseder Hütte , . k , ° . . , 64,5 16,2
Elektromerke A.-G. ........ 6«,« 6«.«
Reichskredit A.-G 3«.« 30,0
Deutsche Werke A.-G., in Liquidation. . 29,0 24,«
Vereinigte Aluminium Werke A.-G. . . 24,0 20,8
Mitteldeutsche Stickstoff A.-G. ..... 20,0 20,0
Bayerische Kraftwerke A.-G. ..... 15,0 15,0
Jnnwerk. Bayr. Aluminium A,-G. . . . 13,2 12,0
Ostpreußenwerk A.-G 9.9 3,9
Bayerischer Lloyd Schifscchrts-A.-G. . . 9,8
Telephonfabrik A.-G ^ . 7,1 1,7
Württemb. Land. Elektr. Werk A,-G. . 4,5 1,3

287,« 205,7
9. Die Deutsche Erdöl A.-G. ist im vergangenen Jahr

durch die Verschmelzung mit Rütgerswerke — Deutsche Petroleum
A.-G. in die Reihe der größten deutschen Unternehmen eingerückt.
In ihrem unmittelbaren Besitz befinden fich Oel- und Kohlenbetriebe,
Bohr- und Schachtbaubetriebe, Maschinenfabriken, Kerzen-, Wachs¬
und chemisch-technische Fabriken, Transport- und Handelsgesell¬
schaften.

10. Die Deutsche Gasgesellschaft ist ein gemischt-wirt¬
schaftliches Unternehmen, in dessen Händen die Gaserzeugung'Groß-
Berlins liegt. Otto Suhr.

ozialvolitik
Um öas ArSettSgeÄchtsgefetz.

Der Reichstag hat nach den Osterserien mit der Beratung
des Entwurfs für das Arbeitsgerichtsgesetz begonnen. Der
Reichsarbeitsminister, Herr Dr. Brauns, eröffnete in der
Vollversammlung des Reichstags die 1. Beratung des Entwurfs
mit einer Rede, in der er die Vorlage als „einen beträchtlichen und
gewichtigen Schritt weiter in der Fortbildung unseres
Arbeitsrechts" bezeichnete. Dann schilderte er den gegen¬
wärtigen Zustand auf diesem Gebiete: Die Errichtung von

Gewerbegerichten war vorgeschrieben nur für Gemeinden von min¬
destens 20 000 Einwohnern, Große Schichten der Arbeitnehmer
sielen nicht unter dns Gesetz, so die Landnrbeiter, die Hausgehilfen,
die Arbeiter und Angestellten öffentlicher Körperschaften. — Zwischen
Rechtsprechung in Arbeitsstreitigkeiten und Einigungs- und Schlich¬
tungswesen war nicht klar unterschieden. Die Sondergerichts-,
hark eit war nur sür den ersten Rechtszug zugelassen. Beru¬
fungen waren an die ordentlichen Gerichte verwiesen. Demgegen¬
über soll das beabsichtigte Gesetz dem Gedanken der be¬
sonderen Arbeitsgerichtsbar keit zu allgemeiner
Geltung verhelfen: Es soll alle Arbeitnehmer erfassen und den
Kreis der Streitigkeiten erweitern, die vor die Arbeitsgerichte ge¬
lhören. Insbesondere werden die Streitigkeiten zwischen den Tarif¬
vertragsparteien einbezogen. Ferner erstreckt der Entwurf den Ar-
veitsgerichtsgedanken auf die Berusungs- und ReVisions-
in stanz durch Schaffung und Ausgestaltung der Landesarbeits¬
gerichte und des Reichsarbeitsgerichts. — Das Verjähren, das
sich in der bisherigen Gesetzgebung bewährt hat: Herbeiführen eines
gütlichen Ausgleichs, Mitwirkung des Laienelements, Billigkeit und
Schnelligkeit: alles das ist in dem Entwurf beibehalten und ausge¬baut. Die Zersplitterung der Gerichtsbarkeit ist beseitigt.Jeder kann in Zukunst wissen, welches Gericht für seinen Fall zu¬
ständig ist.

Als erster Redner der Parteien begrüßte der Abge¬
ordnete Aushäuser vom AfA-Bund den Entwurf, der
«um erstenmal den Reichstag vor die Aufgabe stellt, das Ver¬
sprechen der Reichsverfassung zu erfüllen. Artikel 157 der Reichs¬
verfassung erklärt:

Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutz des Reichs.
Das Reich schnfft ein einheitliches Arbeitsrecht.

Die Beschlüsse über den Entwurf können ein Gradmesser dafür
sein, inwieweit der Reichstag gewillt ist, unserer Republik einen
Inhalt zu geben, der der Stellung der Angestellten und Arbeiter
in unserem Wirtschaftsleben und den Forderungen daraus entspricht.
Unsere Rechtsverhältnisse sind bis weit hinein in das Arbeitsrecht
auf den Grundlagen des römischen Rechts aufgebaut, das heißt auf
Grundlagen einer Zeit, in der der Arbeiter rechtlich nicht als
Mensch, sondern als Sache gewertet worden war, aus einer Zeit,
in der die Sklaven die gewerbliche Arbeit zu verrichte» hatten. Wir
sind auch heute noch davon nicht frei. Daher haben wir alle Ur¬

sache, bei der Beratung des geplanten Arbeitsgerichtsgesetzes dafür
zu sorgen, daß der lebende Mensch, die Angestellten und Ar¬
beiter, in Deutschland vor der Auswucherung ihrer Arbeitskraft
geschützt werden. Was aber den Entwurf besonders bedeutungsvoll
macht, ist die Tatsache, daß wir von dem Schutz des einzelnen
Angestellten und Arbeiters und Einzel Vertrags übergehen zu
der Anerkennung des kollektiven Arbeitsrechts, der einheit».
lichen Regelungen der Arbeitsbedingungen für ganze Arbeit-
nehmergruppen: ein Fortschritt,, der im Zeitalter der Großbetriebe
unvermeidlich ist. Bei dem jetzigen Stand der kapitalistischen Ent¬
wicklung haben Millionen von arbeitenden Volksgenossen das gleiche
Schicksal in ihrer Verufstätigkeit. Demgemäß muh ihnen die Mög¬
lichkeit gesichert werden, gemeinsam ihre Forderungen zu ver¬
treten und ihre Rechte durchzusetzen. Dazu gehört eine einheit¬
liche Arbeitsbehörde. Wir haben heute bei uns, verteilt auf die.
Behörden des Reichs, der Länder und öer Gemeinden eine un¬

übersichtliche Zersplitterung in den Arbeitsnachweisen,
der Arbeitsaufsicht, der Arbeitsoersicherung, der Arbeits¬
oerwaltung und der Arbeitsrechtsprechung. Das, was die
einheitliche Arbeitsbehörde bringen soll, wäre die Ver¬
bindung zwischen Arbeitsoerwaltung und Arbeits r e ch t s»
pslege. Wir hätten gewünscht, daß das Reichsarbeits¬
ministerium mit dem planmäßigen Aufbau der Ärbeitsbe-
hörde begonnen hätte. Gerade weil wir heute das neue Arbeits¬
recht in Deutschland noch nicht haben, und gerade, weil auch die
einheitliche Arbeitsbehörde noch nicht aufgebaut ist, kommt jetzt dem
Arbeitsgerichtsgesetz die besondere Aufgabe zu, als wichtige Aende¬
rung in unserm Rechtsmesen gleichzeitig den ersten Ansatz für das
kommende Arbeitsrecht zu schaffen. So umschließt der Entwurf
neben der Recht sprechung auch die Recht schöpsung. Erkennt
er doch den Tarisoertrag in seiner ganzen Bedeutung an als ein
Uebereinksnimen, bei dem die Arbeits- und Lohnverhältnisse für
große Gruppen der Arbeitnehmer nicht nur nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen geregelt werden, sondern bei dem über¬
dies eiil neues Recht durch Vereinbarung der Tarifparteien ge¬
schaffen wird. Wir sehen einen Vorzug des Entwurfs darin, daß
hier den Beteiligten felbst, den Tarifoertragsparteien, den Gewerk¬
schaften und den Unternehmerverbänden, zum erstenmal die große
Aufgabe zugewiesen wird, von sich aus, nus ihrer eigenen Erfahrung,
aus den Auseinandersetzungen der einen Gruppe gegen die ändere,
das kommende Arbeitsrecht vorzubereiten, die ihm entsprechenden
Rechtsgedanken zu entwickeln: Das kollektive Arbeitsrecht muh in
den Mittelpunkt unserer ganzen Arbeitsrechtsgesetzgebung gestellt
werden.

Daher passen die Arbeitsgerichte nicht in die Atmosphäre der
heutigen ordentlichen Gerichte. Ein Fortschritt ist es gegen¬
über den früheren Entwürfen, dnh der jetzige Entwurf die Arbeits¬
gerichte nicht restlos in die ordentlichen Gerichte eingegliedert hat.
Aber ste sind doch weitgehend angegliedert. Das einzige Arbeits¬

gericht, das selbständig bleiben soll, ist das «Sericht der ersten Stufe,
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während in der mittleren das Landgericht, in der obersten das

Reichsgericht vorherrschend ist. Aber -auch das Arbeitsgericht der

ersten Stuse verliert dadurch an Selbständigkeit und an sreier Ent¬

wicklung in seiner Rechtsprechung, daß hier die Vorsitzenden

lediglich aus dem Kreise derordentlichenRichter entnommen

werden sollen. Dadurch würde in vielen Fällen eine Personal¬

union der Amtsrichter mit den Vorsitzenden der künstigen Arbeits-

gerichte herbeigeführt werden. So aber werden die Voraussetzungen

iür eine Rechtsprechung beseitigt, die der Stellung der Arbeit¬

nehmer und Unternehmer in der Wirtschast gerecht wird. Abgesehen

von dem Mißtrauen, das heute durch die Klassenjustiz erzeugt

worden ist, haben die ordentlichen Richter beruflich eine rein privat¬

rechtliche Erziehung erfahren. Der Redner hob hervor, daß un¬

mittelbar vor ihm der Reichsarbeitsminister den bewährten Vor¬

sitzenden der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte sür ihre segensreiche

Tätigkeit gedankt hatte. Weshalb sollen diese bewährten Herren,

auch wenn sie keine ordentlichen Richter sind, nicht Vorsitzende der

neuen Arbeitsgerichte sein dürfen? Wir haben auch andere Sozial-

volitiker, die in der Entwicklung des Arbeitsrechts reiche Erfahrung

haben, und die weder Arbeitnehmer noch Unternehmer sind. Wes¬

halb sollen sie, da sie nicht ordentliche Richter sind, von der Tätig¬

keit als Vorsitzende der Arbeitsgerichte ausgeschlossen sein?

Die Bedenken gegen die ordentlichen Richter gelten zum Teil

auch gegen Rechtsanwälte. Der bisherige Vorzug der Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte, daß sie schnell, billig und sachgemäß

Recht sprechen konnten, ist gefährdet, sobald Rechtsanwälle als Ver¬

teidiger zugelassen werden. Für die Arbeitnehmer liegt es nahe,

mit ibrer Vertretung solche Berussgenossen zu betrauen, die durch

ihre Berufstätigkeit in engster Verbindung mit dem Arbeitsleben

stehen oder gestanden haben.

Zu diesen Ausführungen des Abgeordneten Anshäuser mußten

die Redner dsr anderen Parteien Stellung nehmen. Der deutsch»
nationale Abgeordnete Hüls er, Angestellter In dem christ¬

lichen, in Wahrheit gelben Zentralverband der Landarbeiter, ein

Schüler seines Verbandsvorsitzenden Behrens, war — aus gutem

Grunde — sehr vorsichtig. Er sprach nur wenige Sätze, versäumte
es aber nicht, zu versichern, daß die Deutschnationalen die „An»

gliederung" auch der untersten Arbeitsgerichte an die „ordentlichen"

.Gerichte, nlso an die „Amtsgerichte" fordern:
Wir sehen keine Veranlassung, von dies« unserer Stellung

! abzugehen.
Selbstverständlich. D i e Herren sind so zufrieden mit der „Recht»

sprechung", wie wir sie nur zu oft bei den ordentlichen Gerichten er¬

leben, daß es durchaus verständlich ist, wenn sie die Rechte der

Angestellten und Arbeiter einer solchen Rechtsprechung ausliefern
wollen.

Der Zentrums abgeordnete GerIg vom Deutfchnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verband erklärte es für

Notwendig, daß das Arbeitsgerichtsgesetz die bewährte Praxis der

bisherigen Gewerbe» und Kaufmannsgerichte in vollem Umfange

fortsetzt. Die neuen Arbeitsgerichte sollen die Arbeitsweise der bis¬

herigen Sondergerichte möglichst unverändert übernehmen. Sie

müssen deshalb ähnlich zusammengesetzt sein wie die Gewerbe- und

Kausmannsgerichts:
Wenn wir einer Angliederung der Arbeitsgerichte an die

ordentlichen Gerichte das Wort reden, so bringen wir gleichzeitig

zum Ausdruck, daß die Schnelligkeit und Billigkeit des Verfahrens
und vor allem das Vertrauen der beteiligten Kreise durch diese
Angliederung nicht verloren gehen darf, daß ferner eines der

wesentlichenMerkmale der Rechtsprechung vor den Sondergerichten,
die personliche Vernehmung der streitenden Parteien, durch die

Zulassung der Vertretung durch Rechtsanwälte nicht behindert
wird. ...

Die Grundzüge des Entwurfs stimmen im wesentlichen mit

unseren Wünschen in bezug aus die Gestaltung des Arbeits»

> gerichtsgesetzes überein.

Welche Stellung das Zentrum schließlich bei der entschei¬

denden Abstimmung, über die wichtigeren Fragen einnehmen wird,
muß freilich abgewartet werden. Zumal ein anderer „Führer' des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, der Abgeordnete
T t>Pe l von der Deutschen Volkspartei, sich gar nicht genug sür die

ordentlichen Gerichte begeistern konnte. Er berief sich daraus, daß
seine Partei seit jeher die Angliederung auch der untersten Arbeits¬

gerichte an die ordentlichen Gerichte, also an die Amtsgerichte, gei

fordert hat. Dies lief, so sührte Herr Thiel weiter aus,

darauf hinaus, die Arbeitsgerichte durch ihre Eingliederung in die

ordentliche Justiz völlig unabhängig zu machen von den Mchrheits-,
bedungen in den kommunalen Parlamenten und Verwaltungen.,
Daß nach dieser Richtung ein besonderes Dränge» begründet war,

geht auch daraus hervor, daß im Laufe der letzten Jahre i» poli¬
tisch erregten Zeiten nicht selten von Arbeitgeber- wie von Arbeit-

nehmerföite auf gewisse Gesahren hingewiesen worden ist, die

mit der Verknüpfung der Rechtsprechung in den Arbeitsgerichten
mit der kommunalen Verwnltmrg verbunden sind.

Die Herren der Deutschen Volkspnrtei und der andern volks¬

feindlichen Parteien haben ganz und gar kein Recht, als. die einzig

wahren Verteidiger der richterlichen Unabhängigkeit aufzutreten.
Solange die Rechtsprechung diesen Herren paßt, stcht für sie die

Unabhängigkeit der Richter fest: wenn sich aber die Angestellten und

Arbeiter gegen solche Entscheidungen der Gerichte wehren, die mit

ihrem Rechtsempfinden unvereinbar sind, dann schreien jene
Herren, die Unabhängigkeit der Gerichte sei In Gesahr. Herr Thiel
ist denn auch empört darüber, daß die Rede des Abgeordneten
Aufhäuser von einem starken Mißtrauen gegen die deutsche Justiz
erfüllt war. Trotzdem muh selbst Herr Thiel zugeben,

daß unsere heutigen Richter vielfach in Ausbildung, Fortbildung
und Praxis von dem arbeitsgcrichtlichen Stoff ferngehalten
werden.

Und weiter sagt Herr Thiel:
Wir haben leider zu beklagen, dah die Justizetats der ein¬

zelnen Länder für die Beschäftigung der Richter mit diescn Dingen
nicht in hinreichendem Matze Geld zur Verfügung stellen. Die

ordentlichen Gerichte haben oft nicht die Geldmittel, um sich die

notwendigen Schriften zu beschaffen. Manche Richter müssen daher
die Arbeitsrechtskartei der deutschen Arbeitgeber benutzen, welt^

die Arbeitgeber sie den Gerichten unentgeltlich liefern. Diese Kartei

ist nach der einseitigen Auffassung der Arbeitgeber hergerichtet.
Daher besteht in Arbeitnehmerkreisen die Befürchtung, dnh die

Richter sich durch die einseitige Auffassung der Arbeitgeber be>!

einflussen liehen.

Diesen Zuständen will Herr Thiel das gute Recht der Ange¬
stellten und Arbeiter ausliefern in der Meinung, seine Mahnung,
solche Mißstände zu beseitigen, werde beachtet werden. Daß cr nber

damit selbst bei seinen nächsten Nachbarn keinen guten Eindruck

gemacht hat, zeigte die Rede des demokratischen Abgeordneten
Lemmer vom Gewerkschaftsring. Er wies nach, daß der Abge¬
ordnete Thiel den besonderen Umständem, die bei den Arbeits¬

gerichten in Betracht kommen, nicht genügend Rechnung getragen

hat. Er erinnerte ferner daran, daß der Reichsnrbeitsminister in

seiner einleitenden Rede unter dcm Beifall des gnnzen

Hauses den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten gedankt hat für
die Leistungen in der Erledigung von Arbeitsstreitigkeiten. Da die

Deutsche Volkspartei in den Dank eingestimmt hat, sollte doch nuch
ste für die Beibehaltung des bewährten Verfahrens sein: nlfo für
die Selbständigkeit der Arbeitsqerichtsbarkeit^zum mindesten in der

ersten Stelle, wie bei den Gewerbe» und Kaufmannsgerichten.
Leider mußte aber Herr Abgeordneter Lemmer mitteilen, daß über

die Zulassung der Rechtsanwälte die Meinungen in

seiner Fraktion geteilt sind.
Das eine hat die erste Lesung des Entwurfs ergeben, dnh es

noch schwerer Kämpfe bedarf, um dns Arbeitsgerichtsgesetz in einer

Fassung durchzubringen, die den vom Abgeordneten Aufhäuser mit

Recht aufgestellten Forderungen entspricht.
Gustav Hoch, Hnnau, M. d. R.

Arbeitsrechtspraeis
Heft 4 der Zeitschrist „Arbeitsrecht", April 192«, enthält einen

außerordentlich interessanten und inhaltlich wertvollen Leitartikel von

Dr. Ludwig Bendix, „Reichsverfassung und Nechtsanwendung, ins»

besondere nuf dem Gebiet des Arbeitsrechts".
Der Verfasser tritt in Anlehnung an eine Besprechung eines

tn Heft S der Schriften des Instituts für Arbeitsrecht an der Uni»

versitiit Leipzig in Druck erschienenen Vortrages des Herrn Dr.H. Pott»
hoff „Die Einwirkung der Reichsverfassung auf das Arbeitsrecht"
der gegenwärtig üblichen Auffassung sast aller Juristen, dah das

Recht sich der Politik fernzuhalten habe, entgegen. Er zeigt, wie

gerade aus dieser Vegriffskonstruktion gegenwärtig unsere Juristen
der alten Schule angehören, d. h. noch durchaus in der Gedankenwelt

des kaiserlichen Deutschland leben. Deshalb fordert er, dah die heutige

Politik das Recht durchfluten und von ihm geläutert werden muß.
Nur nuf den ethisch-stnn.svolitischen Gehalt des Rechts kommt es

an. Die Reichsverfassung vom 11. Angust 1919 bestimmt, dnß die

Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 und das Gesetz
übsr die vorläufige Reichegemalt vom 1«. Februar 1919 aufgehoben

sind, dnh aber die übl-igen Gesetze und Verordnungen des Reichs

nur insoweit in Krast bleiben, wie ihnen diese Weimarer
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Verfassung nicht entgegensteht. Damit ist, nnd wir geben Dr. Bendix
völlig recht, die neue deutsche republikanische Verfassung zum

Generalnenner des gesamten Reichsrechts geworden. Dr. Potthosf
versucht, die Arbeitsrechtler davon zu überzeugen, daß dem Arbeits«

recht eine neue Ideenwelt zugrunde liegt. Dr. Bendix will diese
Auffassung nicht nur auf das Arbeitsrecht und einen Teil der Recht»
sprechung ausgedehnt wissen, sondern fordert, daß an die Stelle des

individualistischen Privatrechts einschließlich Arbeitsrecht ein mit
sozialem Geist kollektivistischer Prägung erfülltes Privatrecht, gleich»
falls einschließlich Arbeitsrecht gesetzt wird. Wir begrüßen die scharf»
sinnige Betrachtung des Verfassers.

Aus der Praxis.
Ist das Kaufmannsgericht für die Schaden»

ersatzansprüche gegen den Arbeitgeber wegen
Nichtzustandekommens eines Betriebsrates zu»
st ä n d i g?
Wir haben in der vorigen Nummer der AfA-Bundeszeitung die

Frage, ob die Arbeitnehmer auf ihr Recht, eine Betriebsvertretung
zu wählen, verzichten können, behandelt. Wir machten auf die

Schäden aufmerksam, die den Arbeitnehmern dadurch entstehen
können.

Nachstehend geben wir ein Urteil und die Begründung wieder,
in dem den Arbeitnehmern der Schadenersatz zugesprochen wird.

Der Fall ist darum besonders interessant, weil gleichzeitig die Zu»
ständigkeit des Kausmannsgerichts behandelt wird.

Tatbestand:
Der Kläger war bei ber Beklagten seit drei Jahren als zollbevollinLch.

ttgter Hafenexpedient beschäftigt. Am 1K, Februar 192g hat sie ihm zum 1. April
192S gekündigt, weil ste ihn für Diebstähle In den seiner Anfsicht unterstellten
Lagerräumen verantwortlich macht. Der Kläger, der diese Kündigung als eine

unbillige Hörle ansteht, konnte von dcm ihm nach jZ Si VRE. zustehenden
Rechte der Einspruchscrhebung bci dem Arbeiter» bzw, Angestclltcnrat angeblich
keinen Gebrauch machcn, da zur Zeit der Kündigung im Betriebe des Beklagten
«In Angestelltenrat nicht bestanden habe. Nach Ablauf dcr Amtsperiode des

letzten Angestelltenrates hat dieser keinen Wahlvorstand bestimmt. Nach 8 28

Absatz 2 des Bstricbsrätcgesetzcs war untcr dieser Voraussetzung die Beklagte
verpflichtet, den Wahlvorstand zu bestellen. Dieser Verpflichtung sei die Be»

klagte nicht nachgekommen.
Der Kläger behauptet, daß 8 23 Absatz 2 BRE. cin Echutzgcsetz im Sinne

des 8 82S Absatz 2 BGB, sei und Hot wegen Verletzung dieser GeseKesbeMmmuna
gegen die Beklagte vor dem Kaufmannsgericht in Frankfurt a. M. Klage aus
Schadenersatz wegen unerlaubter Handlung erhoben.

Das Kaufmannsciericht hat die Klage wegen Unzuständigkeit abgewiesen.
Auf die Berufung des Klägers ist das Urteil aufgehoben und der Rechtsstreit
zur anderweitigen Entscheidung an das Kaufmannsgericht zurückverwiesen.

Aus den Gründen:

Das angefochlene Urteil gcht davon aus, datz Schadenersatzansprüche des

Angestellten gegen seinen Arbeitgeber gemäß 8 5 Ziffer 4 KGG. nur in zwei»
sacher Hinsicht unter diese die Zuständigkeit des Kausmannsgerichts begrün»
dende Gesetzesbestimmung fallen, einmal wenn sich diese unmittelbar Suf das

Dienstverhältnis beziehen <8 t> Ziffer 1, 2 KEG,), dann, wcnn ste die in 8 8

giffer 4 KGG. einzeln — numcrativ. — angeführten Fälle betreffen. Der in
öem zur Entscheidung stehcirden Fall geltend gemacht« Anspruch falle aber unter
keine der genannten Gruppe».

Die hier zur Entscheidung stehende Frage ist in Rechtsprechung und Lite»
ratur streitig und ohnc herrschende Meinung. Den iir dcr „Neuen Zeitschrift
«tr Arbeitsrecht", 1923, Scitc 194, nnd GKG., 29. Jahrgang, Leite 19«, abge»
druckten Entscheidungen der Eerocrbegerlchte Essen und Magdeburg, die die Zu»
ftöndigkeit in gleichgclagcrten Fallen beiahen, stcht die Entscheidung dcs Ee»

Werbegerichts Halle (abgebruckt in den Mitteilungen des Deutschen Industrie»
schutzverbandes 1925, Nr. LS, Seite 11) gegenüber, das stch im gleichen Maße
für unzuständig erklärt hat. Dieselbe Ansicht wird in einein Artikel von

Dr. Erabert, EKG.,^3«. Jahrgang, Spalte 2g«, vertreten, sie ist auch aus dem
im erstinstanzlichen Urteil angeführten Recherschcn Kommentar zum Eewerbe»

«ericktsgcsetz zu entnehmen, dessen Verneinung der Zuständigkeit mit der Met»
nung dcs allerdings sehr veralteten Aptschen Kommentars zum Kaufmanns»
gerichtsgcsetz übereinstimmt.

Das Berufungsgericht vermochte der ln dem Urteil des Vorderrichters zum
Ausdruck gekommenen engen Auslegung des 8 5 Ziffer 4 KGG. nicht zu folgen.
Es versteht unter dcn dort erwähnten Ansprüchen auf Schadenersatz wegen
Nichterfüllung usw. schlechthin alle diejenigen Schadenersatzansprüche, die wegen
Nichterfüllung usw., die direkt oder indirekt aus Verletzung von Pflichten des

Arbeitgebers aus dem Arbeitsvertrage herrühren, welche mit anderen Worten
ihre rechtliche Ursache ln dcm Arbcitsvcrtrage haben. Vergleiche hierzu z. B.
Cuno, Eemerbegerichtsgefetz, 7. Auflage, S. S7 unten, Prenner, Kaufmanns»
gerichtsgesetz, S. Auflage, Seite 30. Die angeführte Gesetzesbestimmung umfaßt
daher auch Schadenersatzansprüche, welche stch auf Verletzung eines sich aus dem
Betriebsrätegefetz zugunsten des Arbeitnehmers ergebenden Anspruchs aus dem

Arbeitsvertrage stützen, 8 23 Absatz 2 BRG, gibt dem Arbeitnehmer einen
solchen Anspruch. Daß die verletzte Gesetzesvorschrift des
ß 23 Absatz 2 BRE. ein derartiges, die Rechte des Ar»

beitnehmers aus dem Dien st vertrage schützendes Schutz»
««setz Im Sinne des 8 «23 Absatz 2 BGB. darstellt, gehtau»
dem Sinne des 8 2g Absatz 2 BRG. hervor, Vergleiche hierzu
Kommentar der Rcichsgerichtsriite, S. Auflage, Anmerkung 14 zu 8 823 BRG.
Ob das BetriebsrätcgeseK als Ganzes vder ob Einzclvorschriften desselben von
der Praxis allgemein als Echutzqesetz angesehen werden kann, — eine höchst»
richterliche Entscheidung Ubcr dicse Frage licgt noch nicht vor —, konnte dahin,
gestellt bleiben. Die Nichterwähnung des 8 23 Absatz 2 BRG. im 8 S KGS.
spricht übrigens schon deshalb »Icht gegen bie hier vertretene Ansicht, weil das
Betriebsrätegesetz erst später erlassen worden ist.

Das Kaufmannsgericht Duisburg bestätigt unsere Rechts»
auffassung, daß jegliche Tariferhöhungen auch den Angestellten zu
gewähren sind, deren Bezüge über den Tarifmiiidestsätzen stehen.

Eingesandt vom Zentralverband der Angestellten.
Bezirksgruppe Niederrhein.

Tatbestand:
Die Kläger, die als iVmfriiöniiisch« ««««ktellk, bei dcr VeNaaten in

Diensten ««standen haben, tragen vor. daß durch Schiedsspruch vom 12. No»
«mbrr 1»2k. der vom Reich«rbeit«,iinist>r rechteveril,«ch «rklärt

Worden se!, die Tarifgehälter vom 1. November 1S2S ab mn 11 Proz. erhöbt
worden seien.

'

.

Kläger zu 1. habe zu beanspruchen ab 1. November 1S2S für den Monat
ein Schalt von (einschließlich der scit Juni 1924 zuerkannten Gehaltserhöhung)
191 NMk., erhalten habe er tedoch nur 184 RMk„ so daß fllr Sie Monat«
Novembcr und Dezember 192S je 7 MI. — 14 Mk. rückständig seien.

Klägerin zu 2. habe noch zu beanspruchen für die Monate November und
Dezember eine Differenz von je <i,93 Mk., zusammen 13,«S Mk.

Die Beklagte entziehe sich der Durchfuhr««« des Schiedsspruches, iudem
sie Ihnen für die beiden Monate November und Dezember nur die alten
Gehaltssätze gezahlt habe. Anscheinend stehe sie auf dem Standpunkte, die
bisherigen Leiswngszillogen wegen dcr Erhöh,,,,« der Tarismindeslsiitze eln»
scitl« kürzen zu können. Nach ollgeimln geltendem Rechtsgrundsatz, den ouÄ
das erkennende Gericht wiederholt vertreten habe, könne eln Einzeldtenst»
verhSltnis, wenn »icht wichtige Eründe vorMen. imr unter Benutzung der
«Menden Kündigmigsbestinmmixien aufgelöst bzw. geändert merden, so dak
ihnen für die Monate November und Dezember 192S auch die vollen Gehalts¬
sätze einschließlich der Erhöhungen zustanden.

Die Kläger beantragen, die Beklagte zu verurteilen, an sie, und zwa?
an Kläger ZU 1. 14 Mk. und an die Klägerin zu 2. 13,«« Ml. zu zahlen.

Di« Beklagte beantragt Abweisun« der Klagen und wendet folgen!:»
eln: Zunächst sei das angerufene Gericht für die Entscheidung sachlich unzn»
stäichig. Zusditndi« sei anstatt dessen das paritätische Eiirigungsamt. Ab«
auch In der Sack,« selbst sei dn Anspruch unbeigrUndet.

Durch den Schiedsspruch vom 2g. November 192S seien lediglich
bi« Mind«sI«ehMer erhöht worden, und zwar die im Oktober 1924 gültige.»
Tarifsätze. Die gesamte Einkommensvegeluna bezieh« sich nur auf di«
Mindestgehälter, die gesamten Bezüge dagegen sollten, wie aus dem Abschnitt >
hervorgehe, nach dem Grundsatz der Leistung durch Vereinbarung zwischen
Werk uivd Angestellten sestaesetzt merden. Wenn stch nun die In der EW»
kommensregelung festgesetzten Mindestgehälter erhöhten, brauch« deshalb kein«
Erhöhun« der Sesamtbezüge etmutreten. dte so lange vo» de°m Tarif nicht
berührt würden, wie li« die Mindestgehälter erreichten.

Jn diesem Falle «Ingen di« Eesamtbezügei der Kläger über die Milchest,
«ehälter noch erheblich hinaus, so daß ein« Erhöhung dieser Vesanitbezüq«,
aus keine» Fall In Frage kommen köni«. Es werde hierbei Bezug genommen

auf die Eittkommensregelung Abschnitt 2 und auf dte von dem Arbeitgeber»
verband für den Bezirk der nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher,
Eisen, uiid Stahlindustriellev zu II herausgegebenen Erläuterungen, die seiner»
zeit zu de'r ersten Einführung der Einkommens««,«!,,,,« herausgegeben worden
seien. Diese Erläuterungen seien auch den Ann«stellt«igewerkschafton damals
durchaus bekanntgegeben, und sie hätten keinerlei Einwendungen «gen dies«
Erläuterungen erhoben. Auch aus diesen Erläuterungen geht hervor, daß ein
Anspruch auf Grund der Einkommensregelun« füo diesen Fall nicht
«egeben sei.

Die Parteien haben ihre weiteren Ausführungen noch in den Schrift»
sätzen vom S. und IS. März 192« Blatt 19 und 2« sowie Blatt 21 bis 2S d. A.
niedergelegt. Auf den vorgetragenen Inhalt dieser Schriftsätze wird Bezug
genommen. Weiter hat die Beklagt« noch die Anstellnnqsverträge der, Kläger
vom 19. Dezember 1923 bzw. 12. Mai 1924 zu den Akten überreicht. Vcid»
VertiÄ««, sind unbestritten.

Die Kläger haben sich noch auf das vorgetragen« llrteN des Kaufmanns»
«erichts zu Dortmund in Sachen Hoffmann/Wagner u. Co. vom 3. Februar
1S2S Litt, ü Nr. 4S/1S2S bezogen. Es wird darauf vermiesen.

Entscheidung« gründ«:
Was zunächst die «on der Beklagten erhobene Einrede der Unzuständig¬

keit des anaerufenen Gerichts anbelangt, die auch von Amts we,gen zn prüfen
war, so hat das Gericht diese als unbegründet angeschen. Wie bereits In
dem von den Klägern In Bezug genommenen Urteil des KausmannsgcrichtS
In Dortmund vom 3. Februar 192« zutreffend ausgeführt Ist, kommi die Zie-
ständigkeit der paritätischen TarifkommMon hier nicht in Frage, weil nach
Abschnitt IV der Bereinbarungen vom IS. Februar 1924 die Anrufuli« dies«?
Kommisston mir für den Fall vorgesehen ist, daß Streitigkeiten übcr die Durch»
führung des Tarifabkommens ans den einzelnen Werkn vorliegen. Dies ist
ganz unbednlklich auch in der hier zur Entscheidung stehenden Sache „«icht
der Fall, da die Beklagte insofern den tariflichen Verpflichtungen nach«eknnnren
tst, als die Kläger tatsächlich «ine über di« tariflichen Mindestsätze hinaus¬
gehend« Bezahluu« erhalten haben.

Aber auch sachlich erschienen die Alageansvrüche begründet.
Die Kläger vertreten die Auffassung, daß die Beklagte ihncn di« taris»

liche Erhöhung der Mindestgehälter auf ibr« „Leisrungszulaqe" a»gercchn«t
habe, insofern als sie die auf Erund des in Red« stehenden Schiedsspruchs
eingetretene prozentuale Erhöhung ihnen, di« ein über die tarislichen Mindest»
siitze hinausgehendes Eehalt bezogen, nicht habe zuteil werden lasscn. Nun
ist allerdings der den Klägern über die tariflichen Mindestsätze hinaus gewährt«
Eehaltsteil nicht ausdrücklich als „Leistungszulage" bezeichnet und «in«
Trennung zwischen eigentlichem Gehalt und Zulage nicht gemacht, sondern
ein bestimmtes, über den tariflichen Mindestsatz hinausgehendes Eehalt ein»
heitlich vereinbart wordcn. Dies ist indessen nur ein rein äußerliches Moment.
Dem Wesen nach unterscheidet stch da» Mehr, das über den tariflichen Milchest»
satz hiimus gezahlt wurde, in keiner Weise von einer Leistungszulage. Wenn «»

daher auch nickit ansdrtickttch als solche bezeichnet ist, so würd« praktisch di«
Nichtzahlung der durch Schiedsspruch festgesetzt«: Erhöhungen des tarifliche»
Mindestgehalts auf eine einseitige Kitrzuilg der Lelstunaezulaae hinauslaufen,
und dies wäre, wie das erkennend« Gericht bereits in den Entscheidu»««»
«runden in Sachen Lorenz/Rhcii»swhl in dem Urteil vom 9. Mai 1924

Pr. L. Nr. 84/24, auf welches Bezug aenonrn«n wird, ausgeführt hat, recht¬
lich nicht zulässig. Unter diesen Umständen kommt es auf das sonstlge Partei»
vorbringen nicht mehr an. und der Anspruch dev Kläger, der der Höhe nach
nicht bestritten morden Ist, erscheint begründet.

Es war daher, wie geschehen, zu erkennen.
Die Entscheidung Über die, Kosten beruht auf 8 M ZPO. Görin«.

Der AM-Vorstanö zur Slsggenverorönung.
Der Borstand des Allgemeinen freien Angestelltenbundes oe»

öffentlicht soeben folgende Kundgebung:
Der AfA-Bundesvorstand erblickt in der Flaggenverordnung eine

Mißachtung der Zeichen des neuen Deutschen Volksstaates, gegen
die mit der übrigen republikanischen Bevölkerung auch die Privat»
angestellten entschiedensten Einspruch erheben müssen. Er richtet
deshalb an die Parteien des Reichstages das dringende Ersuchen,
unverzüglich alle politischen Voraussetzungen zu schaffen, die es er»

möglichen, diese Verordnung sofort wieder außer Kraft zu setzen,
eine entschiedene republikanische Politik zu betreiben und sozial«
Gerechtigkeit zu üben.
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A u s öem Af A-O unöe

Der Werkmeister-Verbcmöstag ln Vremen.

Vom 24. bis 26, April hielt der Deutsche Werkmeister-Verband

seinen 27. Abgeordnetentag in Bremen ob.

Auf dem letzten Abgeordnetentage vor zwei Jahren in Würz¬

burg hatte es eine große grundsätzliche Auseinandersetzung gegeben.

Damals ging es um die Entscheidung über die Stellungnahme des

Verbandes sür oder gegen den AsA-Bund. Der gewerkschnsiiiche
Gedanke siegte. Buschmann übernahm die Führung des Ver¬

bandes.

Der Abgeordnetentag in Bremen brachte keine großen Aus¬

einandersetzungen mehr. War er darum weniger bedeutungsvoll?

Keineswegs! Bremen hat vor aller Oeffentlichkeit den Beweis er¬

brächt, daß der Deutsche Werkmeister-Verband mit eiserner Kon¬

sequenz den Weg weitergeht, den er sich in Würzburg selbst gesteckt

hat. War Wiirzburg ein Kamps um die Geltung des AfA-Gedankens,

so war Bremen eine Tagung der Vertiefung sreigewerkschnftlicher
Erziehung. Man muß nur die Reden Aufhäusers vergleichen, um

den Unterschied ermessen und den gewaltigen Fortschritt werten zu

können. In Würzburg sprach er als Streiter für seine Snche, dort

mußte er um Herz und Geist der Werkmeister ringen, seine Rede

war scharf und polemisch, in Bremen aber war seine Ansprache voll

selbstverständlicher Ruhe, er wußte, daß er zu Menschen sprach, die

eines Sinnes mit ihm waren.

Aus diesem Grunde fand auch die Schmutzschrift eines ehe¬

maligen Verbandsmitgliedes, die unmittelbar vor dem Abgeordneten»

tag unter den Mitgliedern verbreitet worden war und keinen anderen

Zweck verfolgte, als das Vertrauen der heutigen Führung in der

Kollegenschaft zu erschüttern, die gebührende Ablehnung. Der Kon¬

greß ging über die Anwürfe eines Nichtswürdigen zur Tages¬

ordnung über.

Für die innere Krast des Deutschen Werkmeister-Verbandes

legte der Geschäftsbericht Buschmanns beredtes Zeugnis ab. Die

Wirtschaftskrise hat auch den Werkmeisterberuf hart gepackt. Mit

unerhörter Brutalität erfolgt die Entlassung alter verdienter Werk»

meister aus dem Betriebe. Auf äußerste werden dndnrch die

Mittel des Verbandes angespannt. Seine Ausgaben für Stellen¬

losenunterstützung übersteigen alles Dagewesene. Trotzdem ist er

dank seiner festgefügten Organisation in der Loge gewesen, allen

Verpflichtungen nachzukommen und seinen 7000 arbeitslosen Mit¬

gliedern Hilfe während ihrer Erwerbslosigkeit zukommen zu lassen.
Wie hervorragend die Organisation nusgebaut tst, zeigt am

besten der Organisationsstand: von etwa 200 000 Werkmeistern in

Deutschland sind mehr als 140 000 im DWV. organisiert, nlso übcr

70 Proz. Gegenüber dem Höchststand der Mitgliederzahl in dcr

Inflation (etwa 170 000) ist kaum ein wirklicher Verlust zu ver¬

zeichnen, da sich damals eine ganze Schicht von „Jnflntions-Werk-

meistern" gebildet hatte, die aus diesem Berufe wieder nusge-

fchxden sind. Der Orgnnisntionsstnnd ist eine vorbildliche Leistung
des Verbandes und ein schöner Beweis für die Gewerkschnftsfreude
der Werkmeister.

Ihm folgten nach Ablegung des Kassenbericht? die Bericht¬
erstattungen der Abteilung Gewerkschnstspolitik (Kroll), Wirtschafts¬

politik (Heinig) und des ÄfA-Vorsitzenden Stöhr.
Kroll setzte sich vor allem mit den Versuchen der Lnndesver»

ficherungsnnstalten Baden auseinander, die Werkmeister aus der

Angestelltenversicherung heraus und in die Invalidenversicherung
hineinzubringen. Werkmeister, die schon 6 Jahre in der Angestellten»
Versicherung waren, sollen nach den Wünschen dieses eigenartigen
Versicherungsträgers gezwungen werden, aus ihr auszuscheiden.

Heinigs Berichterstattung war im besonderen eine Abrechnung
mit dem Terror des deutschen Finnnzknpitnls und der Konzern-
bildung in Deutschland. Cr zeigte am Beispiel des Rußlandskredits,
wie die dentschen Banken systematisch um ihres Profits willen die

Aufträge Rußlands an die deutsche Wirtschaft sabotieren.nnd Be¬

dingungen stellen, die ein Reich mie Rußland sich niemnls bieten

lasse» kann. Bei der Konzernbildung osfenbnrt sich die Plnnlosig-
keit der kapitalistischen Wirtschaftspolitik recht kraß. Die Konzen¬
tration erfolgt ja nicht aus dem Interesse der Produktion, es sind
heute keine planwirtschaftlichen Zusammenfassungen, sondern Zu»
nmmenlegungcn, die im Interesse des Profits der hinter ihnen
tehenden Finanzgruppen zustande kommen, ohne Rücksicht auf wirt»

chnftliche Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit.
Stährs Bericht über die umfangreiche Tätigkeit des AfA-Bundes

fand die größte Aufmerksamkeit der Werkmeister. Sahen sie doch
daraus noch einmal, wie richtig die Würzburger Entscheidung ge-,

wesen ist, und wie der AfA-Bund in unermüdlicher Arbeit dnfür
gesorgt hnt, daß die Interessen der Angestcllten ihre energische und

»ielklnre Vertretung fanden.

Die Vorträge Dr. Croncrs (Dcr Werkmeister in der Sozial¬
versicherung) und Buschmanns (Die Bewertung des Werkmeisters
früher und jetzt) sanden dcn stürmischen Bcifnll des Kongresses.
Einstimmig wurde ihre Drucklegung beschlossen.

Croner gab eine eingehende Kritik aller Zweige der deutschen
Sozialversicherung. Besonders das Kapitel Erwerbslosenfürsorge
gab ihm Gelegenheit zu einer energischen Auseinandersetzung mit

dem Arbeitsministerium. Scine reaktionäre Hnltuug gerade den

Erwerbslosen gegenüber hnt öffentlichen Ausdruck gefunden In

einem Artikel des Ministerinlrnts Weigert, i» dem die gegenwärtige
Höhe der Unterstützungssätze sür „wirtschaftlich und sozialpolitisch
nicht unbedenklich" erklärt wird. Es scheint, daß dns gnnze Mini¬

sterium ver-„Weigcrt" ist, fo daß man sich nicht wundern darf,
menn es den Erwerbslosen dic notwendige Hilse „verweigert". An

Hnnd der einzelnen Sozinlocrsichcrungszweige zeigte Croner, wie

der Kampf um die Sozialversicherung immer mehr zum Mittel¬

punkt der Auseinandersetzuugen zwischen den Klassen geworden ist.
Die Unternehmer versuchen eben init nllen Mitteln, die Folgen der

Krise auf die Arbeitnehmer abzuwälzen. Der Kampf gcnen die

Sozialverstcherung ist ja nichts anderes als cin Kampf um Gehalts¬
kürzung. Dagegen hilft keine moralische Entrüstung. Die Sozial¬
versicherung ist nur zu retten, wenn dic freien Gewerkschaften um

sie kämpfen. Die Vorgänge in England beweisen, daß der Angriff
der Unternehmer in internationalem Maßstab erfolgt. Croner schloß
mit der Aufforderung an dcn Kongreß, aus der Zeit bis znm näch¬

sten Abgeordnetentag an Stelle cincr Reichsgcsundheitswoche cin

Reichsgesundheitsdoppeljnhr zu machen, indcm man hilft, den Aus¬

bau der deutschen Sozialversicherung vorwärts zu treiben. Das

allein sei Volkshygiene im echten Sinne dcs Wortes.

Buschmanns Bortrag war eine eingehende Untersuchung der Ent¬

wicklung, die der Werkmcisterberuf i» der kapitalistischen Wirtschnft

durchzumachen hat. Dic knpitnlistisciie Entwicklung bedingt einen

Funktionswnndcl dcs Werlnicisterberufcs. Die Spezialisierung
macht auch bei ihm immer größere Fortschritte. Diese Entwicklung

läßt ihn immcr eindeutiger seine abhängige Stellung als Arbeit¬

nehmer empfinden. Die logische Folge war dns rückhaltlose Be¬

kenntnis zum sreigewerkschastlichen Gedanken. Die nur vom

Profitinterelse geleitete Politik der Unternehmer tat das ihrige, um

nuch den letzten wirtschnstssriedlichcn Gedanken aus dcn Kopten der

Werkmeister zu vertreiben. Ohne einen durchgebildeten Werkmeister¬

beruf aber ist die Führung seder Wirtschast unmöglich. Darum muh
es der DWB. nls scine crste Aufanbc betrachten, gcgen die Unter¬

drückung und Dcgradtcrung dcr Wcrkmcistcr mit nllcr Energie an»

zukämpfen und gleichzeitig größten Wert auf dic technisch-theoretische
Fortbildung seiner Mitglieder zu legen. Der nrbcitsrcchtliche Schutz
des Werkmeisters von Gesetzes wegen muß unzureichend bleiben,

wenn nicht eine mächtige Organisation Gewähr für die praktische

Durchführung der Schutzbestimmungcn gibt. „At-s eigener Macht"
muß auch weiterhin die Knmpflosuug des DWB. bleiben.

So ist der Verbandstng in Bremen ein voller Erfolg gewesen.
Cr legte Zeugnis nb für die intensive und solgcrichtige Arbeit im

DWB., er gnb uns darüber hinaus nber auch die Gewißheit, daß

der AfA-Gsdnnke sich bemährt hat und daß er nirgcnds lebendiger

ist als gerade in seine» stärksten Organisationen,

Der fünfte Vunöestag öes AfA-Vunöes flolnifch-
SberschZesiens.

Der Allgemeine sreie AngcsteUtenbund Polnisch-Oberschlesiens

Kielt seinen diesjährigen S, Bundestag am 2. Mni in seinem Er¬

holungsheim in Lobnitz (Wopienicn) in den Beskiden ab. Der AfA^

Bundesvorstand Berlin hatte den Kvllcgen Stöhr mit seiner Ver¬

tretung beauftragt.
In der geschlossenen Sitzung, die vormittags stattfand, gnb

Kollege Dorrn den Geschäfts- und Kassenbericht. Dnrnus ging her¬

vor, daß der AfA-Bund Polnisch-Oberschlesicns nicht nur in keiner

örtlichen Tätigkeit, sondern darüber hinaus auch auf die ganz? Ge¬

werkschaftsbewegung in Polen einen erheblichen Einfluß ausübt.

Die sozialpolitische Gesetzgebung mird von ihm in sehr großem

Maße beeinflußt. Bei allen in Borbereitung befindlichen Gesetz¬

entwürfen sind die Vorschläge des AfA-Bundes sehr stark beachtet

worden. Die Znhlung der staatlichen Erwerbslosenunterstützung an

erwerbslose Angestellte ist vornehmlich ei» Verdienst des Asüb

Bundes Polnisch-Oberschlesiens. Die Mitgliederbewegung ist trotz
der wirtschastlichen Krise als äußerst günstig zu bezeichnen. Der

AfA-Bund hat für die durch Entlassung zur Abwanderung in da»

Ausland gezwungenen Mitglieder Ersah gesunden. Es sind die«

unorganisierte Angestellte, die die Notwendigkeit dcr Organisation

anerkannt habcn. Die beHihende Rechtsunsicherhcit konnte durch
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Rechtsberatung und Vertretung in den anhängigen Streitfällen vor

den Gerichten durch den Bundesvorstand in fast allen Fällen zu»
gunsten der Angestellten beeinflußt und entschieden werden.

Die sich an den Geschäftsbericht anschließende Diskussion be»

stätigt das lebhafte Interesse der Mitglieder an den Vorgängen in

der Organisation. Die Geschäftsführer Dr. Wolff und Dorrn wurden

einstimmig für die bevorstehende Geschästsperiode wieder bestätigt,
der Bundesvorstand und Bundesbeirat mit einigen Abänderungen
wiedergewählt.

Zur Nachmittagssitzung war eine Anzahl Gäste aus dem Reich
erschienen, so u. a,: der Abgeordnete Rumpfeld und der Redakteur

Kossobutzk, von der PPS., Kollege Kwasniok vom Deutschen Buch,
druckerverband, Kollege Sowa vom Verband der Maschinisten und

Heizer, Kollcge Purmann vom Zwionzek Zawodowy aus Krakau,
Kollege Mlynski vom Verband der Industrie» und Privatangestellten
in Bielitz

Der Bortrag des Kollegen Dr. Wolsf über „Arbeitgebervolitik
und ihre Abwehr" wurde aufmerksam verfolgt. Eine Diskussion
nach diesem Vortrage wurde nicht gewünscht. Nachstehende Ent»

schließung gelangte einstimmig zur Annahme:
„Der 5. Bundestag des AfA»Bundes Polnisch-Oberschlesiens

stellt fest, daß das internationale Kapital in seinem Kampfe gegen
die oberschlesischen Arbeitnehmer immer mehr erstarkt. Immer

wachsender macht sich der Einfluß des Unternehmertums auf Re>

gierung und Behörden zum Schaden der Arbeitnehmer bemerk»
bar. Eine soziale Errungenschaft nach der anderen wird preis»
gegeben. Fast die gesamten Lasten der wachsenden Krisis werden

auf die Schultern der Arbeiter und Angestellten gelegt. Tausende
von Angestellten find auf die Straße geworfen worden. Schon
seit Jahren gestellte Schiedssprüche werden nicht verbindlich er»

klärt und können dadurch nicht in Kraft treten.

Dieser wachsenden wirtschastlichen Reaktion muß endlich mit
aller Entschiedenheit entgegengetreten werden. Dies kann nur durch
eine einheitliche und straffe gewerkschaftliche Organisation ge»
schehen. Der AfA-Bund ist wegen seiner in der ganzen Oeffent»
lichkeit anerkannten Tätigkeit der einzige Verband, der bei Unter¬

stützung durch alle oberschlesischen Angestellten in der Lage ist,
der wachsenden wirtschaftlichen Reaktion Einhalt zu gebieten. Der

Bundestag fordert deshalb alle oberschlesischen Angestellten auf,
durch Massenbeitritte die Stellung des AsA-Bundes zu stärken.
Nur dadurch mird es möglich sein, dem immer hochmütiger wer¬

denden Kapital mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten."
Das Ergebnis der Verhandlungen zeigt deutlich, dah die frei¬

gewerkschaftliche Angestelltenbewegung, von Polnisch-Oberschlesien
ausgehend, auch in der Republik Polen vorwärts marschiert.

Arbeltsberlcht
öer AfA-Zentrale vom L<5. April bis 5. Mal IPSö.

Wirlschaslspolttik.
Auf die Eingabe der Spitzenorganisationen betreffend Umge»

staltung der Industrie- und Handelskammern,
der Landwirtschaftskammern und der Handwerks»
und Gewerbekammern teilte der Reichskanzler mit, dah er

die Eingabe dem zuständigen Reichswirtschaftsminister zugeleitet
hat. Die Angelegenheit selbst beschäftige die Reichsregierung seit
längerer Zeit eingehend. Die Reichsregierung wird erneut bei der
Verabschiedung des Gesetzentwurfs über den endgültigen Reichs¬
wirtschastsrat dazu Stellung nehmen.

Ende April tagte der ständige Beirat für das Heim»
stätten wesen. Zur Verhandlung stand die Frage der Durch¬
führung des Reichsheim st ättenge-setzes. Umfangreiche Be»

ratungen, bei denen der AfA-Bund vertreten war,'führten zu einer

einheitlichen Stellungnahme des Ausschusses.
Seit Monaten bemüht sich der AsA-Bund, das Reichswirt»

fchaftsministcrium zu veranlasse», die zum Z 64 des Aufwer»
tungsgesetzes (Aufwertung von Spargeldern bei Betriebs»
tasten und Bctriebspensiönskassens erforderlichen Ausführungs»
bestimmnngen zu veröffentlichen. Das Reichswirt^chastsministerium
hat nunmehr den Entwurf diefer Ausfllhrungsbestimmungen den

Spitzenorganisationen zur Verfügung gestellt. Am 20. Mai fand im
Wirtschaftsministerium eine Aussprache statt, bei der der AfA-Bund
vertreten war. Unsere Vertreter haben umfangreiche Abänderung?»
antrüge gestellt. Ueber die besonderen Einzelheiten berichten wir
in dem Artikel „Aufwertung der Betriebssvar» und -pensions»
lassen auf Seite 89 dieser Nummer der „AfA-Bundeszeitung".

Jm April tagte der Gewerkschaftsausfchuh für das
besetzte Gebiet. Der AfA-Bund war vertreten.

Sozialpolitik.
Im Reichsarbeitsministerium fanden Vorverhandlungen zu der

g. Konferenz in Genf statt.
Die Reichsregierung hat bekanntlich im Dezember vergangenen

«iahres zur Unterstützung erwerbsloser Angestellter

einen besonderen Fonds in Höhe von S Millionen Mark zur Ver¬
fügung gestellt. Die Verteilung der Mittel ist durch die Länder
über die Wohlfahrtspflege erfolgt. Es hat sich herausgestellt, dasj
in verschiedenen Ländern der Fonds nicht aufgebraucht wurde. Das.
sächsische Staatsministerium hat angeordnet, dah die noch vorhan«
denen Gelder unter besonderen Bedingungen über die Gewerk
schaften an solche erwerbslose Angestellte verteilt werden, die vo«
der Erwerbslosigkeit besonders hart betroffen sind. Der AsA-Bund
hat daraufhin allen Landesregierungen eine Eingabe übermittelt»,
welche auf das sächsische Beispiel verwies und die Forderung ent¬
hielt, in gleicher Weise zu verfahren.

Der AfA-Bund ist wiederholt an das Reichsministerium heran«
getreten und hat gefordert, dah eine Verordnung, die die vorhat«
denen Härten bei der Berechnung der Unfallrenten beseitigt^
möglichst bald veröffentlicht wird. Der Reichsarbeitsmimster teilt«
nunmehr mit, daß ein solcher Entwurf dem Reichsrat zur Zustim«
mung vorliegt und die Veröffentlichung der Verordnung voraus»,

sichtlich in einigen Wochen erfolgt.
Im April fand Im preußischen Wohlfahrtsministerium eine Be»

sprechung zur Frage des Bauarbeiterschutzes statt. D«.
ÄfA»Bund war vertreten.

Bergbau.
Der preuhische Minister für Handel und Gewerbe hat de«

Spitzenorganisationen den Entwurf eines Gesetzes über dt«,
Gewährung von Prämien im Bergbau unterbreitet,
Der Bergbau.Ausschuh nahm zu dem Inhalt dieses Entwurfs Stel¬
lung und hat dem Ministerium Abänderungsvorschläge übermittelt.

Der Bergbau-Ausschuh beschäftigte sich des weiteren mit de?
Verteilung der auf den AfA-Bund entfallenden Einfahrer»!
stellen. Die Frage der Bildung von Grubensiche«
heitskommissionen war darüber hinaus Gegenstand der,
Verhandlungen. Für den Reichskohlenrat hat der AfA»BunK
die bisherigen Mitglieder Kubttz und Sichtermann erneut in
Vorschlag gebracht. Am 20. Mai fand im Reichsarbeitsministerium
eine Sitzung über die Verwendung von Mitteln zum Zweck der,
Unfallverhütung im Bergbau statt. Der AfA»BunV
nahm daran teil. Der Bergbau-Ausschuß nahm im Berichtsmonat
wiederholt Stellung zu den Beratungsergebnissen des Reichstags¬
ausschusses zur Knappschaftsnovelle. (Ausführlicher Bericht!
hierüber wird in den demnächst erscheinenden Bergbau-Mitterlungen
gegeben.)

z^-^ S<^. ^i, Gemeinde. ^

Der Behördenausschuh tagte Ende April und Mitte Mai. Er
nahm Stellung zu dem Borschlag des ADV. betreffend Errichtung
einer Reichsschieds stelle für Beamtenangelegen»
heiten.

Der ADV. hat den Entwurf eines Beamtenbesoldungs,
gesetzes in Druck erscheinen lassen.. Der AfA-Borstand beschäftigt«,
sich in seiner letzten Sitzung mit dem Inhalt des Entwurfs, ohn«
ihm zuzustimmen. Er beauftragte den Behördenausschuh, gemein»
sam mit dem SWP.-Ausschuh die weitere Stellungnahme d«c
AfA-Bundes vorzubereiten.

Vildungswesen.
Auf Veranlassung des Kuratoriums der Staatlichen Fachschul«

für Wirtschaft und Verwaltung in Düsseldorf fand am W.April i«
Düsseldorf eine Besprechung über Fragen der Arbeiterbil»
dung statt. Der AfA-Bund war durch den Kollegen Süß (DüsseK
dorf) vertreten.

Die gewerkschaftlichen Organisationen sind an das Reichs«
Ministerium des Innern herangetreten und haben gefordert, dagj
bei den zu bildenden Rundfunk»Kulturbeirciten die G»
merkschaften ihrer Bedeutung entsprechend zu beteiligen sind. Da?
Reichsministerium des Innern hat mitgeteilt, dah die Berufung
durch die Länderregierungen erfolgt. Die Spitzenorganisationen stnd,
daher sofort an die Landesregierungen mit dem gleichen Ersuche«
herangetreten. Das preuhische Staatsministerium hat bisher dem
Wunsche der Gewerkschaften noch nicht Rechnung getragen. Weiter«,
Verhandlungen sind erforderlich.

Vorstand.
Der Vorstand veröffentlichte eine Kundgebung zur Flaggen«

Verordnung der Reichsregierung, die wir auf Seite 9S dieser,
Nummer der „AfA-Bundeszeitüng" wiedergeben.

Die am 2. Juni in Berlin stattfindende Arbeitsnachweis»
tagung wird vom AfA-Borstand beschickt. Kollege Dr. Croner.
ist mit der Vertretung beauftragt.

Am 23. Genofsenschaftstag des Zentralver«
bandes deutscher Konsumvereine nimmt als Vertreter
des AfA-Bundes Kollege Urban teil. Auf der 33. Tagung de«
Evangelisch.sozialen Kongresses läßt sich der AfA-
Bund durch die Bezirkskartelleitung in Saarbrücken vertreten.

Der AfA»Borstand lehnte die Unterzeichnung eines Aufruf«
des Spitzenverbandes der deutschen Filmindu»
strieab. -
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